
Gerhard Czermak 
Das System der Religionsverfassung 
des Grundgesetzes 

Vieles wird heute im Staatskirchenrecht konlTO'/)ers diskutierr. Der AUlor erörr.ert 

die wichtigsten Pyoblemfelder und vertritt die The,e, dass das Grundgesetz keine 
religiöse Grundorienlierung vorsieht. dennoch aber Tcligionsfreundlich ist. 

Die Red. 

l. Vorbemerkungen 

I. Trotz der weit überdurchschnittlichen Aussagekraft der Texte der Religionsver­
fassung im Vergleich mit anderen. ofe hochabstrakeen, verfassungsrechrlichen Ge­
währleisrungen des GG weise kaum ein anderes Teilgebiet des Verfassungsrechts der 
Bundesrepublik bei seiner Entwicklung in Praxis und Literatur solche Brüche und 
Dissonanzen auf wie das traditionell »Staatskirchenrecht« genanme. 1983 hat Her­
mann Weber »Gelösce und ungelöste Probleme des Staatskirchenrechts<' in einer 
größeren Abhandlung zusammenfassend dargestellt.' Nach Ausführungen zum ge­
sichereen Bestand in Grundsatzfragen - hier isc bezeichnenderweise von den »bisher 
belfachteten Schlachtfeldern« die Rede - werden darin neue Problemstellungen 
erörtert. darunter die bei öffentlicher Förderung kirchlicher EiOfichrungen be­
stehende Gefahr. dass der Einzelne für seine Daseinsvorsorge gegen seinen Wdlen 
auf die Inanspruchnahme einer religiös geprägten Einrichrung verwiesen wird. Als 
regelrecht "offene Flanken- werden bezeichl1et die Problematik des kirchlichen 
Dienst- und Arbeitsrechts und die Schranken dcs kirchlichen Selbstbestimmungs­
rechts, ferner das Problem der neuen Religionsgemeinschaften. Diese Fragen sind 
heute noch so aktuell und problematisch wie damals. 
~. Eine gan'lC ReIhe weiterer Problemkreise sind hinzugekommen, ohne d~ss in dieser 
Syslemübersicht ihre Erörterung oder - wegen ihres Umfangs - auch nur literarische 
Nachweise möglich wären. GrundrechtSdogmaejsch werden heure Fragen des 
Schutz bereichs. des Grundrechlseingnffs und der Schranken der Religionsfreihei[ 
mit ihren Einzelaspekten in verschiedenen Zusammenhängen viel diskutierL Ver­
stärkt erörtert werden Fragen der Zulässigkeit staarlicher Religionsförderung, der 
Gleichheit und des Kirchenve77Tagsrechts. aber auch der Gesamnhematik des KörpeT­
schaflsstalus. des Selb5tbesrimmungsrechtJ und Selbstverständnisses der Religionsge­
meinschaften. der kirchlichen Sozialeinnchlungen und neben vielem anderen immer 
noch und wieder der besonders emotionsgeladene Bereich Schule und Religion. Hier 
derzeit besonders akruell: der Swus des brandenburgischen Fachs LER und des. auch 
islamischen. Religionsunterrichts sowie das Kopfruch islamischer Lehrerinnen, das 
erneut Grundsatzfragen aufwirft. aber auch der Ruf des Muezzin. Das ebenfalls 
emotionsgeladene und für die Religionsfreiheit nichl ungefährliche. aber juristisch 
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2JO Interessantc Thema "Sekten" hat sich nach Erscheinen des Ahschlussberichts der 
Enquete-Kommission des Bundestags (1998) im Wesentlichen als großer Irrtum 
erwIesen. 

Um eine Ausgangsbasis für eine nähere Befassung mit der Gesamtmaterie ' zu ge­
winnen, bietet sich eine Sichrung des grundgesetzlichen Nonnenkomplexes und eine 
Analyse seiner Struktur im Wege der Zusammenschau der formal etwas uncinheit­
lichen Vorschriften an. 

I I. Grundlagen: Freiheit, Gleichheit. Trennung 

1. Art. 4 und Art. 140 GG als Grundpfeiler des ReLigionsver[ammgsrechls l 

a) Das Religionsverfassungsrecht der Bundesrepublik besteht aus einem grundrfcht­
lichen. im wesenrlichen in An.4 GG garantienen. Teil und einem organisations­
rechtlichen Abschnitt, der - neben einzelnen grundrechtlichen Aspekten - in 
Art. 140 GG i. V. m. den sogenannren Weimarer Kirchenartikeln inkorporiert ist. 

Diese beiden Grundpfeiler des Systems sind ungeachtet der Plazierung des Art. 140 

im Abschnirr XI ~Übergangs- und Schlußbestimmungen« im Kontext ein- und 

derselben Verfassung gleicherrrulßen »vollgültiges Verfassungsrecht«.' Wegen ihres 
engen und sich überschneidenden Sachzusammenh:mgs sind Art. 4 und Art. 140 GG 
- nebst einigen anderen GG-Arcikeln mit weltanschaulichem Einschlag - immer 
zusammenzulesen. Dabei ist zwischen individueller und kollektiver Glaubens- und 

Weltanschauungsfreiheit zu unterscheiden. Denn das Grundrecht aus Art. 4 I. II GG 
wird allgemein auch den »Religionsgesellsc.haften" (Art. 137 IT-Vn WRV) bzw. 
»Religionsgemeinschaften« (Art. 7 UI GG) zuges[anden.\ Die besondere Bedeutung 
des in AnlelulUng an das Bundesverfassungsgericht im allgemeinen als Einheit 
verstandenen GrundrechLS der Glaubens- und Wcltamchauungsfreiheit (Religions­
freiheit) einschließlich der Religionsausübungsfreiheit (An.4 I. IJ GG)O - ausge­

nommen die unstreitig gesondert zu behandelnde Gewissensfreiheit - wird unter­
strichen durch den Begriff »unverletzlich" und das Fehlen einer ausdrücklich 

vorgesehenen Grundrechtsschranke bei An.4 I, II.' Damit hängt das rcchLSdog-

, Aktuelle Spo7_i,lbibhogr,phion: G. C7trm,.)" Sl.ntund Woh.nschauung: Bd." '99} (5. 5-247: erhältlich 
nur noch über Alibri·Verbg. Asch.ffenbu.,;): Bd.l ('99J-'997), Asch.rfenburg 1999, ,8, S. (mit ""hlr. 
AnnOIalionen); Jan d'Heur/KoriOlh, Grundzuge des StlltskirchcnredHs, 'coo, 26\ H. 

) Zur Terminologie: .Rcligions{vorf.ssung,)rccht. oder ,Slaalskirchenrech,. JUsf. G. Cumuk, NVwZ 
1999,7ü f. 

4 BV.rfGE '9, 206/119 ~ NJW '966, '47 und ohers; uns\reilig_ 
5 BVerfGE '9. 1l9hJl und [ .', ) 11/ J 11; d.s gih gern. E '4, 1)6 LS , .usdnicklich auch für Weillnsch.u­

ungsgemeinseh.ften und - bcsondc" wichtig - für Vereinigunge .... die sich nicht die 311soitige, .Iondern nur 
p.rtielle Pflege des religias-welunseh.ulichell Lcbl'ns ihrer Mitglieder ~um Ziel set>.en wi e karitative 
Vereinigungen. Le''-Ieres ISI nicht unl.weifelh.fI. Dir dabei ,,{olgtc "_u-kt Bo'onuog des religiosen Sclb,,· 
vcmändnisscs wird milllQrw~ile im Hinblick .ul d,e Frage der suulichcn KompC'en>.· Kompetenz öfler 
kritisiert: vgl. zur Kritik schon R. Herzog, in: M.unzfDürig, GG. Rn. !O~ Ir. ~u An_ 4: jelZl z. B. D. Eh/crs. 
in: Sochs, GG, z. A. '999. A "m. 7.U A.rt. l~o/An. ')7 rn WRV. Grdl. die Krilik von}. W1ci4nd, Der Su", 
'1/86, JL}/)Jl 1.,14' fl. Und D Herlwrolr-r, \'Vissenscnaltsfreihcil und Thcalogie, \996, '5' (I. (Di<.<. jur. 
Gießen). 

6 SVufGE '4, 1J6h4) C; slrin;g iSI die Fr.lge, ob An.4 I, ]I mehrere Grundrechte emhlll oder nur 
,,",crschiedliche Aspek<c eines einhoi,liehen Grundrechts. Eine differcn>.icne Bel'lchlung der einzelnen 
Gc",.'ihrleislungen crsch.in, bei (so die h. M_ mil dem BVerfG) weilern Schullbcreieh jedenfalls in der 
Schr.nkenfrlge enorderlich. 5. zu, rcligionSr«htlichen Gc>.ml,hemalik die umf,ssende Dokumenulion 
der Redllsprechung des BVerlG bei W HaH~mtr/D, Höm1g. [uGRZ '999, P5 und den m .. eri.lreichtn 
Rechtsprechung;·Seriehl ,'on K.-H. KM/ntr, AöR '998.408-

7 Das BVeriG venri(l in sl.ndiger R«:hlsprechung die Thcst vom fthlcmJ~n Gcscl.7_C5yorbch,,1t -des ­
Grundrechts, ArL 4 I, Il, und .rklan den Gcselusvorbehah d<:! inkorporierten An. r,6 I WRV (ur 
bedeutungslos, so E )2, 9~J'o7; ~ulelzl E 9" ,hr_ 'Zur Schr.mkenprobJemltik der RcligiQns(rcih,i, 
insb.). Müllcr·Volbcbr, DÖV '99\, )01-)10; .pniell bei An-4 11 M. Febl~u. JuS '99}. H'-447; $. im 
tibrigen die in der üb~m'chslen Pn gen,nnlen A rbeilcn. 
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matisch wichtige Sonderproblem der in Art. 136 I WRV i enthaltenen normallven 

Schranke zusammen.~ 
b) Die ebenfalls garantierte Gewissensfreiheit, die früher meist synonym mit den 
anderen Begriffen als Bestandteil der Religionsfreiheit (Sammelbegriff) gesehen 
wurde, haI nach heute allgemeinem Verständnis einen gllnz eigenständigen Charak­
ter. '0 Sie knüpft nicht an die Text- und Begriffsgeschichte an, sondern im Anschluß an 
Niklas Luhmann an eine ganz spezielle Funktion. Sie stellt ein Abwehrrecht gegen­
über aufgezwungenen Konflikten dar und garanrien ggf. gewissensneutrale norma­
tive Handlungsalternativen (Freistellung von unzumutbarem Rechlszwang zur Wah­

rung der Selbstidenritär). Man könnte von einem AHffangtatbest4nd für individuelle 
Sonderüberzeugungen sprechen. Die Gewissensfreiheit hängt zwar mit der Freiheil 
von Religion und Weltanschauung eng zusammen und ist davon nicht immer zu 
Irennen. Sie ist aber gegenständlich völlig unbegrenzt, geht also über eine religiös­
welunschauliche (im Folgenden: r-w) Fundierung hinaus, berrj(ft forum internum 

und externum und behandelt schon Strukturnotwendig alle Überzeugungen gleich. 
Im Verhältnis zur "Religionsfreiheit« ist sie speziell. 

2. Gleichberechtigung von Religion und Weltanschauung 

a) Are. 4 1 GG garantien in völliger Gleichberechtigung die Freiheit des »religiösen 
und weltanschaulichen" Bekenntnisses," und diese Gleichberechtigung bezieht sich 
zwangsläufig :luch auf die GlaubensfreIheit, wie immer man diesen Begriff verstehen 

mag. Art. 4 TI GG bezieht - an sich wohl unnötig und überdies texrlich unvollständig 
im Hinblick auf die (gleichgestelIren) nichrreligiösen Welranschauungen - ausdrück­
lich auch die Freiheit der »Religionsausübung .. mit ein. Die Gleichberechtigung 
religiöser und nichtreligiöser Weltanschauungen ist, wie es in Art. 4 I GG heißt, 

ebenfalls »unverletzlich ... Auf die unklare BegrlIflichkeit der Absäue rund n soll 
hier nicht weiter eingegangen werden. Il Es herrscht jedenfalls weithin immer noch 
Begriffsverwirrung, so daß sich im Zweifelsfall jeweils eine kurze Erläuterung emp­

fiehlt. 

11 An. 1}61 WRY bUlel: - Die btirgcrlichen und wwsbürg"rlichcn Rechtcund Pfliehlen werden durch die 
Ausubung der RcI;g;oll.«ro ,he;1 weder be dingI noch besehdnk, .. · Do.s <n"prochl einem VOTbch,1t der 
allgemeinen Gesetl.e, S. !4TM<lPieYOlh. GG, \. A. 1000. Anm. Zu An. 1}6 WRV; n'her Sr. Muckt!, Religiös< 
Freiheil und slladie.he Lemcntsclocidung, 1997. " 0 ((. Vgl. weh Art.1J6 11 WRY. 

9 Wegen der ge rade bei banalen F. Uges t.hungcll oft gegebenen NOlwendigkeit der Einschränkung. Cl"''' 
durch slr.lßcn(verkehrs)rcchtli chc Vo,,;ch riflen, und der sich dab ," ergebenden dogm~tischcn Schwierig· 
keiten, das BeS lehen ,·e.rfassullgsunminclbarcr Schranken orJm" ';,;sgcm'ß zu begründcn. ist dir (wohl 
richtigere) Auffassung im Vordringen begr iffen. bei An.4 I, H sei die Schr>.nkc dc~ An. 1)6 I WRV 
.nzuwenden. So mit eingeh.ndcr Begründung W Bork, AöR 1998, 444/46> ff.; M. Hrckd, Religions. 
fre iheit, in: JerS., Gesammche Sduiften IV (1997). 6471748 H.; M"ckel (fn. 8),1997. u1 H.; v. Mangoldtl 
KleinJSl.4rck, GG. Bd. I. 4.A. 1999, Rn.74ff. zu Art 4 ; ebenso C. H,ligr"bcr, DVBI '999.11\1/1'7); 
Jara<rIPitl"Olh. GG. 5. A. 20CO, An. 4 Rn. ' 7; K. .H. Kinner, 12 '998,97-.198 •. 

10 S. <lall aller H. Bei/lge , HSIR Bd. 6 ('98,), 4)\-469; M. HOTdogm. HdbSIKirchR Bd. 1,1. A. 1994, 411t­
SI l (ohne KDY); Mucktl (fn. 8), 1997. 114-16); nCllestells und plaus,bel zu den Schutzbcreich.sgrenzen 
und GG·imm,ncnten Schranken SI. M" dul, NJW 2000,689' 

I I Rdigiö e und nichtrcligiösc Wch.\nsch '\1 ungcn - nur .ur letztere beziclll sich n.ch dem GG der an sich 
be ide A nen von Über2eu~ungen im Sinn einer Gesam tsic hI der Weh umf,,,ende ßcgrifi "We!L,nsch.\u­
ung- - sind nur im Grundsatl unt,·"chcidbor. N.ch übereinstimmender Aufhssung der Rdigi on,,,,i~sen­

sch.fdcr iSI .ber • Religion. nicht eindeu,ig ~.u def,n;er<n. '0 d~ß fl, egende Übergänge zwischen. Re­
ligion - und (/lieh, religii>.<er) > WeI"nsch.uullg' be'lehen, $. den instruktive n Anikcl ., Weltanschauungs · 
gemeinschaften. von H.-D. Reimer, EvStL. }. A. 19S7 Sp. }96J-)966; sehr ~usf. auch Ml/tk,1 (l'n. S), 
t ) j [I. - Verf",sungsrrchtlich spielt d" .ber wege n der Gleichstellung (s.o.) letu lich keine Rolle, so auch 
2 . B. BVerfG E 9°,114; A. v.C4nlpmh",,<en. HStR ßcl. 6 ('989). )97; M. Morlolt, in: H. Drcicr(Hrsg. ),GG. 
Bd. 1 ( '996), An. 4 Rn. ) I und z,hlr . • nderc Amoren. 

" Vgl. hierzu insb. Mucke] (Fn. B), "I fr. 

lJ I 
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2J2 b)Die Gleichstellung von religiösen und nichtreligiösen Weltanschauungen in Art. 4 J 
GG findet eine Entsprechung vor allem in dem über Art. 140 GG inkorporierten 
Art. 1J7 V11 WRV Dieser stelIr den lOReligionsgesellschaften" ohne jeden textlichen 
Ansatz für eine Differenziemng alle ~ Vereinigungen« gleich, -die sich die gemein­
schaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen<<. Eine ausdrückliche 
textliche GleichsreUung enthalten - anders als andere Anikel bzw. einzelne Absärze 
davon - auch An. 7 V und An. 33 III .2 GG. 
c) Unter der Gelrung des Grundgesetzes erhält die insgesamt eindeutige formale 
Gleichstellung von Religion und Weltanschauung (letztere im sprachlich engeren 
Verständnis) in der individuellen und kollektiven religiös-weltanschaulichen Freiheit 
eine 1m Vergleich zu Weimar unvergleichlich stärkere Bedeutung. Denn erst unter 
dem GG enrfalten die Grundrechte wegen Art. J 11 J GG unmittelbare Geltung für 
alle Organe der öffendichen Gewalt, während zur Weimarer Zeit die Grundrechts­
bindung sehr schwach und überdies umstritten war. 
d) Deutlich unterstrichen wird das Prinzip der r-w Gleichheit ferner durch die An. 3 
JII (keine Bevorzugung oder Benachteiligung »wegen« religioser Überzeugungen) 
und 33 III GG (bürgerliche und staatsbürgerliche Rechte, Zulassung zu öffentlichen 
Ämtern). Art. 3 III GG sr:J.ruien das zumindest grundsärzliche Verbot, r-w Aspekte 
als differenzierendes Krilerium zu benutzen') und An. 33 In 2 GG stellt wie schon 
An.4 J GG ausdrücklich religiöse Bekenncnisse und Weltanschauungen gleich. Die 
&Religionsfreiheit« (Sammelbegriff; genauer, aber umscändlich: »Religions- und 
Wcltanschauungsfreiheit,,) kann für »Gläubige" und .. Nichtgl3.ubige«'< daher formal 
stets nur gleiche Bedeutung haben. So ist erwa heUle anerkannt, daß Art. 7 nI GG 
nicht nur religiösen, sondern auch säkularen weltanschaulichen Unterricht gewähr­
leistet" und daß die Körperschafrsrechte des Art. 137 V WRV und An. 137 VI WRV 
(»Kirchensteuer«) i. Vm. An.140 GG auch nichtreligiösen weltanschaulichen Ver­
einigungen zustehen. Letzteres gebietet schon der unmiaelbare räumliche Zusam­

menhang mit An. 137 VII WRV 
e) Prinzipielle Statusunterschiede ergeben sich bei diesem heute wohl unbesrrinenen 
Verständnis nichr,'6 wohl aber erhebliche Unterschiede in der praktischen A uswir­
kung. Die religiöse Gleichheit hat wie jede andere also janusköpfigen, ja paradoxen 
Charakter: Gleichheit differenziert wegen der unterschiedlichen sozialen Bedeutung 

') Streilig ist, ob An. ) ][I und H r /l GG b .. eilS ein genenlies religiöses AnkniipfLlngsverbol enlh~h, so M. 
Sachs, \iStR ßd. 1 ('99')' '0' 7/, 16 LInd wesentlich eingehendcr ders .. In, ZBR '994. ')J/'ll H. m. z. N., 
oder ob das rdiglilSc GI~ichbch.ndlung5gcbol nu r cine unglc"'hu'mige Di(ferenzieru"g untersagt.. so M. 
Heckd HdbS,KirchR Bd. I , ,.A. '994,6 , )/63\ rr. Bi , her bum rcgisrrien wurde BVerfG E SS, '9,1>06 
(NachtubeilsverbOl), w o das BVerfG c in grunds:ü zliches Anknüpfungsverbol stotuien LInd ,usdrucklich 
von E 71. 40171 = NJ\V'987.1JI9 ,brückl. Dort warsclhSl ~incc"'rem ungleiche ,,,,.,,Iiche Fordcrung 
[,;rchl;eh,r und nichtkirchlicher Pri\"lSchulcn mit rei chli ch f.den«he'nigen Gründen fü r nicht diskri­
minierend g('h.h,n worden. - Ein grund"üzliches Ankniipfung,vcrbo, b7.w. Di((crcn7.icrungsvcrbo, 
biele, m. r:. mehr Sicherungen gegen Mißbr,u,'h u nd iSI .uch ni,h, wel t fremd. vorau'geselzt, m,n forden 
die Vergl eichbarkei, der Leben",d1Vcrhal,,· als St rukturelle VOrJusscl,.uog. 

q . Niclugl:iubigc • . cl. h. Menschen, die nach ihr em SclbSlvemälldnis Keine rcligio<c Grundcinstellung 
Illben, d. h. Agnostiker. sii ku la rc Hum,nislen bz\"V. - ofl PCjOldllv - A,helSten (·J(onfcs.sionslose .. ) 
s i"cl rcgdm, ßig Il arurl ich lUch >gtiubig. in dom Sinn, d.ß si. Grunduberzeugungen h.ben. So gesehen 
gibt 'os nur GI~ub;ge llnd And ,· rsgIJub igc. 

I S So ~usdrücklich C Link, in: HdbSIKirchR IId. i. 1. A. '99$. 439/S00. 
16 S. z. B. A."Cl. Campenl,auJen. SI""klfchenreclH.). A. 1996.97. Vorausgesetz, iSl d~bei stlbs"'cr<l:indlich 

die Erfullullg der (im einzelnen um" ,.;',enen) Milldesrv o rausselZungen des An. ')7 V WRV, - S .• bor d ie 
I"di.ion<ile Rede vo n d., zwei- oder g.r drci~.51u ft en Pui" .. [)i. durcn den Normtcx, begründe,e 
Unterscheidun g zwischen ürfcmlich- l>:/..\\'. prjvat-n.!chrli ch org~nisil~rccn r-w Vcrciniguogcl1l1ndcn nleIns 
."\m prim~ipiC'1J glc:ic hen Vcr~ass lJn t;S-~t;Hu~ und i~[ InSOweit nur Icrmino!o g"isdlC'r N~llll-. Ande rs die 
Meinung in der AJl'naUcr-Är:l\ (YOrl:\c l. dt"n Großki rc.hc n <.:in besonde rs pri vil cr~if:r1c r R(:ch tsst:l lU 
,ukam, '0 z. 8. die (JUS heUlig~r Siehl ei genmi g be rü hrende) AU{{.:JS5ung des junge Il K. He«", Z{"vKR 
) (191)114). 18~ {{. 
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und Mitgliederzahl der r-w Vereinigungen (M . Hecke!'7). Wegen der Statusgleichheit 
ist nur im Fall von eehlen Grundrech[skollisionen, wenn ~lso gegenläufige grund­
rechrliche einklagbare Ansprüche im staarlich-öffentlichen Bereich aufeinandersto­
ßen, eine Ausgleichsregelung nach dem Grundsatz des geringstmäglichen Eingriffs 
und der »praktischen Konkordanz« erforderlich . Da aber der säkulare Staat unstreitig 
keinen religiösen Selbstzweck Imd keine Konfession hat (Prinzip der Nichcidenrifika­
tion, s. Herben Krüger's) und insofern religiös blind ist, erscheint es nicht leicht 
möglich, daß solche echten Kollisionsfalle im staatlichen Bereich auftreten. Das isr 
gerade im Bereich Schule von Bedeurung.'9 

f) Der als verfassungs rechtliches Prinzip von allen religionsrechdichen Richtungen 
anerkannte Grundsatz der r-1V Neutralität des Staats ist cin wesentlicher Aspekr der 
r-w Gleichberechtigung. Der NeutraliratSbegriff - kein Terminus des GG - ist sicher 
nicht konrurenlos, aber doch bei genauerer Betrachtung schillernd und komplex. '° 
Die begriffliche Unklarheit wird von konservariver Seire besonders betont, meist 
ohne auch nur den Versuch begrifflicher Klärungen zu machen. Das erleichtert 
Differenzierungen zugunsten des jeweils bevorzugten Ergebnisses. Die wohl ein­

dringlichste Kurzfassung des Prinzips stammt vom Bundesverf2ssungsgerichc aus 
dem Jahr 1965 und lauter: .. Das Grundgesetz legt durch An. 4 Abs, I, An, 3 Abs .. h 
An. 33 Abs. 3 GG sowie durch An. 136 Abs. 1 und 4 und An. 137 Abs. t WRV i. V. m. 
Art. 140 GG dem Staat als Heimstatt aller Bürger ohne Ansehen der Person welt­
anschaulich-religiöse Neurralität auf. Es verwenrc die Einführung sraacskirchJicher 

Rechtsformen und untersagt auch die Privilcgierung beStimmter Bekennrnisse.«" 
Ergänzend sei angemerkt, daß das Verbot suatskirchJjcher Rechtsformen weniger 
eine Frage der Neutralirät als der Trennung ist. In seinem Kruzifix-Beschluss von 
1995 wiederholt ws Bundesverfassungsgericht diese Passage." Eine nähere und 
verallgemeinerungsfähige ErI:iuterung des Neutralitätsprinzips anhand konkreter 

Fälle findet sich im übrigen in seiner und auch der übrigen Rechtsprec.hung niche. 
Das Prinzip enthält auch den rechtshislorisch überholten Paritätsgrundsatz, der nur 

die anerkannten (chrisrlichen) Religionsgemeinschaften betraf. Obwohl ein zentraler 
Aspekt der Religionsfreiheir, ist das Neutralili:itsprinzip eines der am wemgsten 
erfo7>ehlen des Veryassungsrechts. Gleichwohl mag es erstaunen, daß eine Vielzahl 
von Autoren selbst das staatlich veranlaßce Kreuz - Hauptsymbol der christlichen 
Glaubensrichrungcn - in 6ffendichen Schulen (ur mit dem Neutralidtsgrundsatz 

vereinbar halten; das tun freilich keineswegs alle Gegner der Kruzifix-Emscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts von 1995. 

17 M. Hrrkrl, HdbSIKirchR Bd. I, ,. A. '994. §§ lO. 11 und dus .. Gleichh,il oder Privilegi,n? 1991. 
18 H. Krugn, Allsemeino S,~".<l.hrc, 1. A. 1966, 178 f{ .• grundlegend; verbal sei, J.n'lchnren unbewiucn. 
19 Zu Unrech, wird dabei gern zugun,,~n der (w.nn je n.1ch ihren Wun<ehen bd .... gtcn?) nur b,h.'Up'NCI1 (s . 

die ",tISI. Hinweise bei Fn.69) oder lmo,hlichen Mchrhei. mi, den Grund,ä,~en der Tolerw? und 
prakti schc:n Konkord:u'lZ. bereits: im VoddJ dt'T Grundrechtskoll ision operiert m;1 dem gewüoscht('n 
Ergebnis ci"cr gewi5sen VerchrisrJichUJ\gdcr Schule. Vgl. zurdezidicrI christl ich,·" Schulpolitik in B'yern 
G. Cze.-m.rk. KJ 199', 46ff.; L. Rtlll'k, NVwZ '99r, ,,6ff. unddrn., KJ 199'1 • .;88 ff. Zum r,hlenedller 
Grundrechlskollisioncn beim "",ri/ic}, vc~nl.1.<",·n S"hulkrcu7.(-kru7,ifi,,) G. C><'rm~k, in : W. flru~gerISt. 
Huster, Der SIrei, um d:u Krcu7. in ~cr Schule, '998, 1 )/)) 1.; L. Renck. ZRl' 1996, '01 und ders., NJW 
1999.994/997; A. Schmill-KdmmJey, in, S"'" Winsch.ft, St~llorn, PS {ur K.·H. Fri.uf, '996, );)/Jjl fI. 

lO Au, der neu"en Ln.: U. Friedm'c}" Kirche n und Gbubensgcmeinsch"fttn im plu"li<li"hen Staat. Rem 
199J. J 14 f(; 11. Gromit51ni. , AoR 1996, J I?/J6l H.; M. Hrc/.·cl, Religionsfrei heit, in: de'" .• Gc.salll,ndtc 
5",,,;[«,, IV, '99 / , !l j rr.; s. 1I",,<r, "RSP Ac;!,,(, 66 ("~7), ~/, ! (f. umJ in: W. 8ruggcr/$<. Hu>!<r, O.T 
S,rei, um dos Kreuz in der Schule, '998, 69174 ((.; A. I,ak, Da.~ Sclb,tversländnis der Kirchen und 
Rcligionsgcmeinscn,flen und selOc Bedeutung lür die Au,lcgung sta. dichen Rr..:ht.s. 1994. '9\ 11.; MII}.,· 

kd (Fn. 8), '997. 7111.: K. SrMdTth. in: ders., GCSlmmclto Aulsätze. 1997, 448 ff. (Ers,vrrolf. E"ener 
Gcspr~che 197°.9) . 

• , BVcrlG E 19.106h16 = Nj\'t' 1966. '47 . Badl5che Kirchtnb,u."ucro. 
Jl BV"rfGE 9). I IIM. = NJW '99\, '477. C \I 1 der Gründe. 

ZJJ 
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234 J. Trennung von Staat und Religion 

Oie grundsätzliche Trennung von Staat und Religion, und zwar in formaler und 
schließlich auch inhaltlicher Hinsicht, ist eine für das »Abendland~ typische Em­
wicklung,'] die freilich hisrorisch mit sehr schweren Opfern verbunden war." Reli­
gionsfreiheit und Trennungsprinzip sind geradezu Kehrseiten einer Medaille. Aus­
nahmen vom Trennungsprinzip in Randbereichen beeinträchtigen nicht unbedingt 
die Religionsfreiheit der Begünstigten (z. B. die Kirchen im Zusammenhang mir den 
staaclichen rheologischen Fakulräten), wohl aber das Privilegierungsverbot bzw. den 
Gleichstellungsanspruch von Nichtbegünstigten. Normativ hat das Trennungsprin­
zip in der Z<.>ntralnorrn des Art.I371 WRV i. V. m. Art. 140 GG (»Es besteht keine 
Srnrskirche.) z'W"ar einen vom Wonlaut und der Entstehungsgeschichte her nur 
unsicheren Ausdruck gefunden (s . unten TJl I). Es wird aber bekräftigt durch die 
r-w Abstinenz des Staatr, die in den An.) lIT, )3 III GG und Arr.136 I-IV WRV 
sowie im korpoyativen Selbstbestimmungsrecht des Art. 137 In WRV (der "Icx regia" 
der »Kirchenfreiheit..-)'! verankert ist., sowie durch die flankierende Anordnung der 
vtrmögensrechtlichen Trennung in dem nach wie vor gülrigen) aber uneinge!östen und 
ins Gegenteil verkehrten (insoweit streirig) Gebot der Ablösung besrehender Staats­
leistungen (Ar!. 1)8 I WRV). Weitere Hinweise finden sich im folgenden Abschnitt. 

IIl. Der Religionskompromiß der WRV und des Grundgesetzes: grund­
sätzliche Trennung bei Anerkennung kooperativer Elemente 

I. Trennende Aspekte 

Zunächst ist auf den unmilleJbar voranstehenden Abschnitr zu verweisen, der im 
folgenden ergänn wird. Was der Satz "Es besteht keine Sta:ltskirche", die organisa­
torische Hauptnorm des Verhälrnisses des StaatS zu den r-w Gemeinschaften 
(Art. 1:>7 I WRV) im einzelnen in der Situation von 19'9 und der Siruarion von 
1949 und heuee bedeuter, ist wie gesagt unklar und erläuterungsbedürftig. Nach 
heutiger, weilh.in übereinstimmender Auffassung versteht man darunter das grund­
sätzuche Verbot einer organisatorisch-irrstitutionellen Verbindung von Staat und 
(insbesondere) Kircben.'6 Dieses Trennungsprinzip ist eine Absage an das Wiederer­
stehen des historischen Landeskirchentums, wie es bis 1918 besund, und eine Absage 

~) Allgemein: R. Zippe},l/s. S", .. und Kirche. Eine Geschichle von der Antike bis zur Gcgcnw~rr, 1997; C. 
Srar{k, Die histonschen Quellen der moJcrncn RcliglOn.f"ihcil, in: derS., 1)", demokrll;schc Vcrf,,· 
S\Jngs,,~ .. , '991, ,64-J79. 

'4 Zur Problematik .ChriStenlum \1Od Menschenrc<hte" s .• us dcrunuberschwb.rcn l.i'eratur; R Collinson. 
Rdigion und MCJlSchenrcchlc: Die Rolle des Prole"'nl;Srn,,<, in: O. Huf,.on (Hrsg.), Menschcnuehlc i" 
d" Geschichle, '998 (Oxlord Amncsly leClures), ~7-6j m;, dem crgehnisoffencn Versuch eincr kriti­
«h,n Gcs.,,,,hibnz; H. Hof"",,,,,. JuS 1988, ff41 Ir. ; o. Hoffe, Chr;SlClllum und Menschenrechte, in: 
dcr~., Vcrnunft und R",hl, 1996. 83-IOj; j. ',.."see. Keine Freihel! (ur den Irrtum. ZRG K,n. Abl.7) 
('987), 196-3)6 (zur kalh. Mensch"nrcchlskrieik); H. Maier, Wie univen.1 sind die Menschenrechee?, 
t997,81""91-

1j S. stJu aller K. Hesse, HdbS1KirchR Bd. 1,1. A. t99~, Pt-I 19: \V. Bock, D~s {ur.lle gelttnde Gesetz und 
di~ ~;rchliche Sclbstbc, eimntung, Tubingen '996. 

,6 Vgl. .lIgcmein 8. je,md'Hellr, DcrSual '991,441-167 (besonders inlcn,i,' aU5 der Slche \'on 1919) und M 
Heck"', Ze"K R 12 (1,66167), 1-39 ('l.um St.a'lSkirchenrechl von der Reformation bis Weim.r; S. }I: 

Trennung .Is ""ife Frucht eines J.l"hundens w ). Im ubrigen s. D. f"le", In : S,elJs (H rsg.), GG, 1. A. '999. 
Rn. , zu An. 1}7 WRV (ins" .. lind inhaltliche Trennung); E. n;cht·" T<cnnunl: \'on Staat und Kirehe, J. A. 
'984. 49ff. und 16.1I.;jarassIPinorh, GG, j.A. '000, Anm. zu An. '40; H. K411c, Die ß.d~ulung des 
Sal~ts: - Es besteht h;ne St;L1lSkj",he-, Marburg '9) ,; C. Link. ß'yVßI. 1966. '97 ff .. insb. Teile I. TI; 
de ... , Ein Dreivicrcdj.hrhunden Trennung von Kirch,· und St •• , in Deucschl.nd. in: FS fur Wem" 
Thieme 7 .. 70. Geb .• '99}, 9J-1 "; K. ObtmJayer, BK, Kn . &>-8j zu Art . I~O GG; U K. P-r'''ß in: AK·GG. 
1. A. '98,. Rn.4' ((. 2.U An. 140 GG; L. R ell(it, ß.yVBI. 1988,12\-23 '; K. ROlhcnbiichcr, Die Trennung 
von S'a>l und Korche, Mtinchen 1908 (grolle Monog"'phic)i 11. IXI,ber, GrundproblcmcJes S"'l5kirchco­
rc<11I<, 1970.6& Ir. (org,nisalOr. lind inh,hl. Trennung). 
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an den Glaubensstaat." Durchbrechungen dieses Prinzips bedürfen jeweils einer 
besonderen bundewerfaS5ungsrechllichen Begründung. Der Trennungsgrundsatz, 
der die Scheidung des staatlichen und des wellanschaulichen Bereichs bezweckt, 
hat eine solide Basis im Grundgesetz. Verbal ist cr ausn~hmslos anerkannt. Welche 
Ausnahmen die Verfassung, soweit sie sie nicht ausdrücklich regeh , dariiberhinaus 
zulässt oder nicht, ist Gegenstand grundsätzlicher Kontroversen . Die - keineswegs 
immer einheidiche - traditionelle und dominierende Auffassung betont die normier­
ten und ungeschriebenen Traditionen der zum Teil recht gewichtigen Zusammen­
arbeit von Staat und speziell christlichen Großkirchen. Sie leitet daraus ein Prinzip 
der Kooperation ab,'''' das mit seiner zwangsläufigen Unschärfe vielfältig einsetzbar 
ist. Das seit 1949 bestehende kleine, aber insgesamt beachtliche L:<ger derer, die zwar 
die im GG festgelegte Kooperation voll berücksiChtigen. eine daruberhinausgehende 
Zusammenarbeit aber bei fehlender spezieller verfassungsrechtlicher Rechtfenigung 
als Verstoß gegen das Gebot prinzipieller Trennung ablehnen - so die hier vertretene 
Auffassung - scheint eher im Zunehmen begriffen . Die gegenseitigen VOj"\ll.iirfe 
besrehen jeweils in der Behauptung, der Gegner verwechsle Verfassungsrecht mir 
VerfassungspoliLik. ,~ 
Wichtig erscheint der Hinweis, daß zwischen beiden Lagern fließende Übergänge 
besrehen und eine neue Generation von Religionsrechtlem vielfach Einzelaspekte wie 
Grundfragen anders beurteil~ als das bisher weithin üblich war. Die Gewichre sind 
aber bislang ungleich verteil~ zumal die traditionellen Spezialisten des "Staatskir­
chenrechts'" (besser: ReligionsverfassUJlgsrechts) die Vertreter eines konsequenteren 
Neutralitäts- und Trennungsprinzips nur selten und manchmal irreführend zitieren. 
Dabei hat immerhin Cbristian Starck jegliche Bedrohungen der Trennung von Sraat 
und Religion als ~ Angriffe auf den demokralischen Verfassungsstaat« bezcichnet. Jo 

2. Verbindende Aspekte 

a) Die WRVund damit auch das GG enthalten expressis verbis einige Bestimmungen, 
die nicht Ausdruck der Trennung, sondern im Gegenteil der Verbindung von Staat 
und "Religionsgemeinschaften~ (50 der Terminus in Art. 7 III GGI') sind. Rein 
tatsächlich (nicht auch rechtlich!) waren darrur freilich so gut wie nur die Kirchen 
gemeint. Es handelt sich um das Sleuererhebungsrecht gern. An. '37 VI WRV, die 
Ansla.lts- und Militärseelsorge (Art. l.p WRV) sowie- wenn man das sosehen möchte 
- den Schutz der Sonn- und Feierta.ge (Art. [39 WRV). Wesentliche verbindende 
Elemente enthält das GG auch außerhalb des Art. 140, rtämlich die Gewährleistung 
des (staatlichen) Religionsunurrichts als ordentliches Lehrfach "in Übereinstill\mung 
mir den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften« (Art. 7 In GG; kontr~res Prin­
zip: Art. 141 GG) sowie im GrundsaCl. die ZuläHigkeit der Errichtung auc!> öffent­
licher Schu.len mit spezieller weltanschaulicher Ausn'chtung (Argument aus Art. 7 V 
GG). Eine Bestimmung über Theologische F:tkultäten enthält das GG merkwürdi­
gerweise nicht, in diesem einzelnen Punkt in Abweichung von der WRV Nach 
Art. 149lIl WRV blieben diese Einrichmngen erhalten. und gerade diese Bestimmung 
wurde nicht in das GG inkorporienY Dabei trifft das GG 1.U anderen im wesen(-

'7 Zur Üborwindung desselben vgl. H -M. f'mvlowJki. Rcclmlhco.i<: t9~S, 409-44 , . 
.1 8 Rt:p!'"",~ntol.ri ... Th. Al/JltHr, EhyVBt. ,?as. 2} 1 H. ie1 Au~("in.1l\dcf:SC(2.Uns Juil L R~,,,,:k, Day VDI. I ~88. LJ:). 

'9 Par.digm"i,ch Ji~ <vcchsclse i,ige Polemik von A. v. Camp<"h,/It<Cn. BlyVB1. '999.65/68 und L Rmck. 
BayVISI. 1999. 7o/7~. 

}O C. Sla,',k im Zu s:unmenh~ng mit den historischen Quellen Jn Rd igiofl. frcihcit, in: dcrs .• Der demo­
krollis,hc Vcrhssungmut. 1995. }64/) 79· 

}' Sl.1U durch g' ngig ·Rcligion,gescl lsclufren. in Jer \XIRV. 
}' Die Entstehungsgeschichte gibt hierLU kein,· .. Aufschluss. 

.2Jj 
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lichen ebenfalls nur die Länder betreffenden Angelegenheiten durchaus Regelungen 

(insb. Art. 7 GG). Nur mittelbar lässt sich aus dem GG eine eingeKhränkte Jmli­
wtsgarantie für staatliche Theologische Fakultäten herleiten, da der Staar für eine dem 

jeweiligen Schulstandard angemessene Ausbildung der Rcligionslehrer (vgl. Art. 7II1 
GG) sorgen muß, Nur für den hierfür erforderliche11. Umfang ist dem GG eine 
Garantie der Universitärstheologie mittelbar, aber doch eindeutig zu entnehmen. 

Von dieser Frage isr die weitere zu unterscheiden, ob nichr das GG darüber hinaus 

staatliche Fakultäten zumindest zulässt oder gar landes(verfassungs)rechdiche und 

vertragsrechcliche Regelungen GG-konforme Garantien emhalten. Die h. M. sieht 

hier keinerlei Probleme. Eine vertragliche Fixierung staatlich-kirchlicher Positionen 

in einem umfangreichen Verrragsrechtssystem (" Vertragsstaatskirchenrecht« o. ä.) 
gilt Vielen als spezifisches und unverzichtbares Merkmal des deursche.n Religions­

verfassungsrechts. 

b) Eine kritische Bewertung dieser Gesichtspunkte ergibt aber: 

aa) Der Schutz der Sonn- und FeieITage diente früher, abgesehen von einer (bei damals 

nur geringem Urlaubsanspruch) immer schon erheblichen sozialsraarlichen Kompo­
nente, einer sehr weitgehend chrisclichen Bevölkerung, Heute tritt die sozialstaatliche 

Komponente mehr und mehr in den Vordergrund. Der Gesetzgeber hat unstreitig 

einen weiten Ermessensspielraum bezüglich der Zahl der traditionell-christlichen 

Feierrage. Insgesamt fällt Art. 139 WRVals nennenswerter Gesichtspunkt für eine 

Bewenung des religionsrechrlichen Systcms aus. Er unrcrsrreicht lediglich den ohne­

hin gegebenen religionsfreundlichen Gesamtcharakrer. Ähnllch ist es mit der An­
stalts- und Militärseelsorge, denn Art. 14J WRV garanrierc den RdigionsgeseUschaf­
ren und (wegen Art. r 37 VII WRV i. V. m. Art. 140 GG) weltanschaulichen Gemein­

schaften lediglich, sie seien ~zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen«, Von 

einer damit verbundenen Schaffung insritmioneller Verbindungen wie der sraadich­

kirchlichen Etablierung spezieller Geistlicher, gar auf Kosten der öffentlichen Hand, 
ist keineswegs die Rede; die staatskirchlichen Momente der Militärseelsorge sind 

nicht grundlos sehr umSTritten, Nach dem Verfassungslcxt handelt es sich jedenfalls 

um einen für eine Systembeuneilung in Richtung Verbindung von Staar und Kirche 

nur nebensächlichen Gesichtspunkt, der zudem bei richtigem Verständnis r-w neutral 
ISr. 

bb) Nun sind zwar alle nur erdenklichen Gesichtspunkte der Zusammenarbeit in 

(Evangelischen) Kirchenvenrägen bzw. Konkordaten zwischen Staat und Kirchen, 
vereinzelr auch mir anderen Vereinigungen, geregelt, und zwar im wesentlichen 

immer zugunsten der Kirchen.)) Allerdings enthält das GG keinerlei textliche Aussage 
zum Abschluß und zum möglichen Inhalt von Verträgen zwischen Sraat und Reli­

gions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaften. Auch dieser Punkt, der freilich vielfach 
als besonderes Kennzeichen des bundesrepublikanischen "Staarskirchenrechts« be­

zeichnet wird, ist daher für eine Interpreration nach dem Text der Verfassung ohne 

Bedeutung. Verfassungsrechrlich ist das Vertragsrecht nicht systemprägend. 

cc) Gelegentlich wird auch auf den in An. \6 und 64 II GG (Amtseid des Bundes­

präsidenren und der Mitglieder der Bundesregierung) enthaltenen textlichen Vorrang 

(Regel-Ausnahrne-Formulierung) der religiösen vor der nichtreligiösen Eidesleistung 
verwiesen. Dotraus aber eine Modifizicrung des in einer Reihe von Vorsc.hriften 

lJ S, d ie \'oluminosc. seinerze;, vo llSl~ndig (' Dokull1en""ion \lonJo<t'ph Listl,Dic Ko nkord"c und Ki",hcn ' 
\"c nräg. in der llund eSFcpubli k DCUl5ChJ.Ul d , 1 Bdc., Be rlin 1987. und di e ""h\rcichcn Vcr, riige mi, den 
ncutll Bund<.-,s l;-tnclenL Gl: I1c'."rl' 11 zur Rechtsnllur und Legitimation des VCftl';lgsreclus. kdt. G. C7.-errrhlk. 
in, 0 ,.,. S,,,,,, 10"'>, 69 rf. Un 1 L. Rml"k, DÖV '997. 9'9. 
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unmißverständlich festgelegten Prinzips der formalen und inh:tltlichen Gleichbe­
rechtigung ableiten zu wollen, erscheint gewagt. 

c) Was an echten, wichtigen Elementen der Verbindung bleibe, ist 

- der vom Staat bei Gewährleistung der elterlichen Bestimmung über dic Teilnahme 
(nicht: Abmeldefreiheit, wie jedoch die landcsrcchdichen G esetze vorschreiben) 
eingerichtete »Religionsumerricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften u (Art. 7 III GG) mit reduzierter Universiritsrheologie :lls 
Annex; Abschwächung durch Art. J 41 GG; 

- die Möglichkeit, daß der Staat auch religiös gebundene Schulen - neben anderen 
Formen öffentlicher Schulen (sog. "bekenntnisfreie Schulen~H) - anbietet, womit 

zur verfassungsrechtlichen Zu lässigkeit und inhalrlichen Ausgestalrung der :111-
gemeinen Pflicht- oder Regelschulen freilich nichts geslgt ist. Vielleicht am wich­
tigsten ist 

- die - im Grundsatz allen korporicrtcn Religions- und Welranschauungsgemein­
schaften offenstehende - Möglichkeit, ihre Mitgliedsbeiträge mir sta:ltl icher Mit­
hilfe und Zwangsgewalt, nämlich in Form von Steuern (An. I J7 VI WRV h40 GG), 
auf der Basis staarlicher Daten einzuziehen. Zur Zulässigkeit der (von der ganz 
h. M. und Rechtsprechung für möglich behaltenen) sraatl ichen Kirchensteuerver­
wallung durch die Finanzämter sagt dcr Vertassungstext nichts}! 

J . Möglichkeit v ertraglicher Kooperat ion 

Soweit und nur soweit sich st~tliche bz w. öffentliche Aufgaben und "kirchliche~ 
Aufgaben überschneiden, können bzw. müssen sich Sraar und religiös-weltanschau­
liche Vereinigungen verständigen. Das kann in Form von paktierten Gesetzen, aber 
auch ggf. von Verrrägen und Verwaltungsabkommen geschehen. Deren Inhalt bedarf 
freilich in jedem Punkt einer bundesverfassungsrechclichen Rechtfertigung. Auf das 

gewichrige Sonderproblcm der keineswegs selbstverständlichen Rechrsnatur der 
Staat-Kirche-Verträge (die nach ganz herrschender, aber heute ernsthafr bestrittener 
Auffassung der Transformation in staatliches Recht bedürfen) kann hier nur hinge­
wiesen werden. l6 Dabei wäre auch zu beachten, daß ein nur zugunsten weniger 

Religionsgesellschaften geschaffenes Vertragsrecht Probleme der formellen Gleich­
berechligung aufwirfr und die Frage der demokratischen Legitimation der Verträge 

entgegen gängigen Auffassungen erörterungsbedürfcig ist. Das Vertragsrecht selbst 
bundesverfassungsrechdich kritisch zu durchforsten, wäre eine Pioniert:lt. Hierher 
gehören Themen wie Militärseelsorge, StaarsleislUngen, Theologische Fakultäten, 
bischöflicher Treueid, weltanschaulicher Charakter der Schulen. Konkordarsprofes­

suren und vieles andere. Hennann Weber meinte hierzu schon vor ca. 30 Jahren: 
~ Jedenfalls find en sich bum irgendwo anders so viele verfassungsrechtlich anfechr-

J4 0:>.> kiulllen rei n wch li<:he •• berauch Welta nsch au ungssc hu lc n. z. B. hum.nistische, sein. Das GG ,< tz t, SO 

auch cl>S ~ Ver iG (E 4 ', 19/46), versc.hiedenc Typen der 6 ({cntlichc n Schule in rd igiÖs·weha!)«haul ich" 
Hin , icht voraus. wobei der Londes];csctzgebe r im Grund"". frti isl. Es bnn sich allerdings. so E 4 t, '91 
48, .• je " , ch der konfessio nellen oder weh anschaulichen H altung der bNcili gtCt1 Elternschaft . .. ergeben, 
J"ß die Linder ,·in7.<.>Ino der Meh An .7 Ab,. ) bis 1 G G zu lässigen Schu lfo rmen ni chl oeler nur bei 
Sichcrs tctlung aus!"tichender Au sweichmögli chkeiten Y.\" öffend;ehen Rt'gclschulc erkl ii ren dürfen._ D ie 
Religionsfreiheit soll e .ger.d. au ch das Bek t nntni. (die Wel tanschauung) dcr Mi nderheit VOr Beein · 
tdch,igung durch die Mehrheit sc hützcn-. 

II Krit. G. CUnI,;,k . Kirchensteuer, in: Hum.lnist. Union (Hrsg.), Trenllung vo n Staat und Kirche. 199 1, I SI 
"ir. m. N. 

)6 1mb. l.. R~n,k, DÖV ' 997.9 ' 9 und ThUrVBI. '99J. ) t ; G. C,erm.,k. in : D" 51'"' 2000.69 fl. 

l J7 
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1J8 bare Bestimmungen wie jn den Kirchenvenrägen.«17 Eine breitere Diskussion hierzu 
steht noch 3US. 

4. Zwischenergebnis 

a) Der Text des GG enthält - läßt man Freiheit und Gleichheit (früher: christlich­
konfessionelle Parität) bzw. Neutralität beiseite - Regelungen, die auf völlig konträ­
ren Grundsätzen beruhen, nämlich denen der Trennung einerseits und der Koopera­
lion und gemeinsamen Zuständigkeit andererseits. Das beruht im Kern auf dem 
Verfassungskompromiß von Weimar (lnteresscnlage SPD/Zentrum). Betrachtet 
man sie insgesamt unter besonderer Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts 
und der vennägensrechrlichen Trennung (oben II J und III 1), so übenviegen an 
Gewicht bei weitem die Elemente der Trennung . Die Trennung isl, mag man den 
Tatbestand auch drehen und wenden, der auch der historischen Entwicklung ent­

sprechende HaupcgrundmzY Er zielt jedenfalls auf ~Schcidung des staatlichen und 
des kirchlichen Bereichs in der Wurze!",J9 was immer das konkret bedeuten mag, 
jedenfalls in den Kernbereichen. Er erfährt nur in zwei wichtige,) Bereichen aus­
drücklIche ElIIschränkungen: bei der Steuererhebung und beim Religiomunterricht. 
Nicht zufällig sind gerade diese beiden historisch begründeten~O Ausnahmen - wenn­
gleich verfassungsrechdich vollgültig - aus kirchensoziologischen, {heologisch-in­
nerkirch!ichen und gesellschaftlichen Grunden in LegitimationS2.wänge geraten. 
Längst haben säkulare Gesellschaft und säkularer Staat Abschied genommen von 

der historischen Vorsrellung, der Scaac müssc sich zur Legitimierung seiner Herr­
schaft der Religion bedienen,<' z. B. die Kirche in die Schule holen.·' Gerade diese 
Absage macht die Säkularltär des Staats aus. 
U ngeachcet dessen betrachten viele Theologen und auch ein Teil der Juristen Religion 
als für den Staat immer noch unverzichcbaren Imcgrations[akror in dem Sinn, daß 

Religion, insbesondere die c1lfisdiche, in besonderer Weise kulrurstaaclich geförden 

) 7 H. W.ber, Grundproblcmc d.s St.'15kirchenrechlS. B.,d Homburg v. u. Hohe u. J. 1970, j 1; zur generellen 
,·cchl.l.dogm't;schcn Kritik de; Kirchenverr!"3gsrechu L. RCII,k, 06v 1997, ",; dert. und H. Webe. 49 f. 
~uch krit, zur lcgitim~tion de., Vcnr,gsrccht, un.erdcmokrltiest.,~t1;chem A'pcko: ein bisherverdnn!;les 
Problem. S. hierzu eingehend G. Cu·nnak, in: Ocr Stalt 2000. 69,76. 

)~ M. Hukcl relu",;en in cincrrcchtshi,torischen Abh.ndlung, es sc; -nicht7.u ,'erkennen, daß die Trennung 
von Stl'3( uod Kirche in ~inl'm tideren, gC';s(;geo Sinn tfOI Z ~,lIer äußeren Vcrkhmmerurtgen cLn L"jlm01lv 
de. dcut5<::hen SI •. uskircht"",,,,,h,, im '9 Jh. gewesen ist ... bis ,ich d.nn im Jlhre t9'9 die außere 
TTcnnung gleichsam ,1, reife Frud\l eines J.hrhundcns '·om Baume der Geschichte 10".' (ZevKR 11, 

'966167, , I ),). 
)9 So z. ß. P. Mlk~l, HdbVcrfR Bd. 1, ! . A. 1994, §'9 Rn. 2'; insow~it unstreitig. 
40 DIe Einfuhrung der KirchenSleuer 'V~r \Vegen Wegfalls des Landcsk,rchemum. mit seinen "11tlichen 

KiTChenhehörden fur die e'·.ngeli,ehen bndeskirchen '9'9 exiSlen:tnntwt"ndig. - Was die bloße Mög­
licnkei, der crstmals 7.U1,ssigen Entscheidung gegen den Religion,untcrnd" n.ch der WRV lnbehllst -
eme logische Folge der Religionsfreiheit - ,,"unlc sie vor allem von der kathOliscb<n Kirche unerhon 
sch.rf atl,ckiert. VgJ. die bemerkenswenen En,gkisungen von K.,dinal Faulhab.r im Hirtenbrief ,·om 
'9. t. '9'9 >01, ,lieh .inor Verordnung der Regierung E;snir: Ocr Rcligionsunterricht werde -.1. \'(1,111-
rod, dcr Willkür der Ellern und Vormünder au'geliefer! .. . ' . E, handele sich um Clnc .K,mpf.,nS3gc 
gegen Religion und Kirehe- , d,e eIne "zunehmende siulichc V'IWilderung der Jugend . notwendig zur 
Folge habe ("gi. f. R. Huht:r/I'I/. H:<be-r, Sta~1 und Kirche im '9. und 2o.Jlhrhundcn, 6d. IV. Brdin '988. 
S. 19 H., Dokumente 76 und n). 

4' Zur s:ikubrcn N~,ur des S .... IS des GG K-H. XiS/na, ZevKR '989, 16oH.; bcsonder:! pragn.m E.-W 
Böckenforde, Un'versita.< '?96, 990ff.; zur Cur~ Rd'gionis M. Heck.l, EvStL j . A. '9ß7, Bd., Sp 4'j f. 

4> Jahrhunder1c1~ng war d"" Schulwe,en im we~cntl,chen Sache der Kirche(n). und selbst die sta.tliche 
Schule kannte bis '9' S die beruchtig,r, ubrigens gerade in Bayern von der Lehrerschaft in der ,. HöHte des 
'9.Jh. schuf bek 'i mpft,· gmtlichc Schubul,iehl. O .... us r. suhien die scharle Reaktion der (.,holiea auf 
cl .. Umwalzung VOll Weim~r. Die kulturkamphrrigen Auseinandersctzun ge n zum Kruzifix·Beschlussde 
BVerfG von '9?j sind .1. Sp'it wi rku ngen de · fonschreitenden Verlu,tes kirchlich-n-bgioscr Domin.nz im 
ellend,.hcn Brreich zu sehen: ein groß,os Kapitct fürs ;ch. Vgl . hi.rw die umf. BibI. bci G. Curmak, '99? 
(Fn. 1), 78-8&. zusätz lich die (b' sl.ng ni e zit ienc) gewich,ige Abhlndlun~ von A. Schmitr·Knmmlcr, '996 
(Fn.19)· 
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werden dürfe - ein heikler und wenig umersuchter Bereich. Vereinzelt wird sogar 
ausdrücklich versuche, aus dem GG einen zivilreligiösen Charakter der Verfa.ssung 
herzuleiten, so vor allem der Kulrurphilosoph Hermann Lübbc.H Dieser sieht im 
staarlichen Schulkreuz eine »zivilreligiöse Expression faktisch herrschender religiöser 

Kultur«, und die »Torheit~ des Kruzifix-Beschlusses von 1991 bestehe gerade darin, 
diese »religionskulturelle Allgegenwart von Kreuzen" nicht anerkannt zu haben." 
Juristisch hat sich an die Spitze solcher Auffassungen der Bayerische Verfassungs­
gerichtshof gesetzt, der mir seinem das » K ruzifix-GeseLZ" betreffenden Popularkla­
geurceil vom J. S. 1997 das Neutralitätsprinzip zu einer unverbindlichen Redewen­
dung degradiert und die zahlreichen Betonungen der r-w Gleichberechtigung in der 
Landesverfassung mit systematischer Mißachtung gestraft hat. 4s Immerhin eine Teil­

korrektur hierzu steHt das U neil des Bundesverwalrungsgerichts vom 21. 4· 1999 
dar. 
Soweit sich im übrigen, nämlich hinsichtlich der Ausübung des Selbstbestimmungs­
rechts (Are. J 37 III WRV; ein weites Feld), der AnStalts- und Milieärseelsorge und ggf. 
des Bestatrungsrechts und anderer Bereiche notwendig Überschneidungen ergeben, 
mag das eine Kooperation bzw. Rücksichtnahme auf die religiös-weltanschaulichen 
Beknge durch den S14at erforderlich machen. Das ist aber nicht als Ausdruck eines 
Kooperarions- (oder gar Koordinations)grundsatzes im Sinn eines generellen Aus­
legungsprinzips zu sehen, sondern als schlichte sachliche Notwendigkeit bei der Hand­
habung eines - religionsfreundlichen - Rechts, d;1.s gerade Ausdruck grundsätzlicher 
Trennung staatlicher und weltanschaulicher Bereiche isr. Nicht wenige Autoren 
freilich bekampfen die text- und strukrurabgeleitete nüchterne Rede vom grundsätz­
lichen Trennungsprinzip und den Ausnahmen hiervon heftig, um alle (nicht abzu­
streitenden) religionsfreundlichen Momente des GG zu bündeln, zum Kooperations­
prinzip zu erheben und womöglich den z. T. schwierig handzuhabenden Neutralitäts­
bzw. Trennungsgrundsatz jeweils mit dem Beiwort »positiv« zu versehen, weil das die 

Begründung erwünschter Ergebnisse erleichtert. 
Die gegensätzlichen Berrachtungsweisen kann man geradezu beispielhaft studieren 
an den Parallcldarstellungen von Renck,6 und Maunz'? im Jahr /988 sowie von 

Renck's und v. Campenhausen-l9 im Jahr 1999. Aufschlußreich sind auch die '997 
in der Zeitschrift rur evangelisches Kirchenrecht abgedruckten konträren Positionen 
von Simon und v. Campenh:wsen .so 

b) fnsgesamr kann man - insoweit mit der allgemeinen Auffassung - feststellen. daß es 
bei der Anwendung der religionsrechtlichen Verfassungsanikel nicht um die Durch­
führung abstrakter, reiner Pn·nzipien in Jedem Einzelfall geht. Aber man kommt doch 
nicht um folgende Feststellung herum: Die klar verankerte institutionell-organisa­
torische und vermögen~rechtliche Trennung ist der Ausgangspunkt und Hauptgrund­
satz, während Verbindungen je nach Materie gesonden in der Verfassung textlich 

H H. LJ.bb~. in: W. BruggcrlS. Hustcr (Hrsg.j, Ocr Strc11 um d.s Krcuz in der Schule. Baden-B.den '998, 
! J 7-1 14. 

14 H. L~b!Je (Fn. 4 j), 1 SI . 

45 Hicl7;u G. Curmak, DOV 1998. 10711 11 . und ,ürr. poin.i", in KJ '997.4,90; nCuesC cns zu r E. des 
BayVcrfGH L. Renrk, NJW '999, 994 ; je!7.' IWe",·G. U. v. ll. 4. '999 - 6 C 18.98 (mi I dogmal. 
SChwlchcn). 

46 L. Rrnrk BayVBI. ! 988, l> j. 

47 T. Malm>. B.yVBI. 1988.1)1 . 
48 L RmrJ,. B.yVBI '999, 7° 
49 A. v. Camp~n""usm. B.yVBI. '999, 6S. 
SO H. S,mon, ZcvKR 1,997, (5) und A. tI. C~mpe>lha"'fIJ.ZcvKR '997, ,69. S. jelzl ergänzend 1. R~"ck, ZRP 

'999. JlJ einerseits. C. HilJgrubtT, DVBI '999. "55, "71 Il. und}. Miilln-Vo/behr, ZevKR 1999. )SS 
~ndcrcucils; Wichtig .\Ueh M. Hecke!, ZcvKR 199', 140. Oie beiden roligionsrcdu\ . RcfeJ>lc der SClal>­
redllslehre,ugung von. 999 \'on AL Rn",n" und \~ FrcdltT Wlren bei der Schlußred.ktlon noch nichl 
erschienen (VVDS.Rl). Abgewogen jcIU Je.n d·HcurlKonolh (Fn . ,). '1S H. 

2J9 
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verankert sind oder sich aus Gesichtspunkten der Sachgerechtigkeit ausnahmsweise 

trotz des Trennungsgrundsarzes ergeben. Auch der von SraatskirchenreclHlem her­
ausgestellte Körperscha/wtatus (An. 137 V WRV) isr nicht geeignet, an diesem Be­
fund etwas zu ändern. Erstens handelt es sich unbestritten um einen Status sui generis, 
der keine Imegrierung in die staatliche Gewalt zur Folge hat, und zweitens ist er -
neben einer gewissen psychologischen Hervorhebung - zwar Grundlage nicht nur für 
die Steuererhebung, sondern auch für andere hoheitliche Befugnisse der Religions­
gemeinschaften, insbesondere die Möglichkeit öffenrlichrechdicher Gestaltung des 
kirchlichen Dienstrechrs, aber insgesamt keine Einschränkung des Trennungsgrund­
satzes. 

IV. Zur Frage einer religiösen Grundorientierung des Grundgeutzes und der 
Landesverfassungen 

1. Allgemeines zum Thema 

Schon die Lektüre der einschlägigen Verfassungsbestimmungen ergibt kJar (siehe 
oben), daß zwar die Religionsgemeinschaften gewisse Vergünstigungen genießen, die 
aus statistischen G runden vor allem den Großkirchen zugute kommen. Sie ergi bt aber 
auch, daß diese Vergünstigungen n.icht nur chrisdichen und nichtchristlichen reli­
giösen, sondern auch allen nichtreligiösen weltanschaulichen Vereinigungen zustehen 
(Art, 4 GG, Art. t37 VII WRV /140 GG). All diese Gemeinschaften haben (wenn sie 

nicht bereirs, wie insbesondere die Großkircnen, gern. Art. J 37 V I WRValt-korpo­
rien sind) gern. An. '37 V 2. WRV die formal gleichberechtigte Chance, als Körper­
schaft des öffentlichen Rechts anerkanm zu werden, wenn sie nur die dort fest­

gelegten Voraussetzungen erfüllen." Sie können dann z. B. auch» Kirchensteuer" 
erheben, wenn sie die organisaronschen Mindesevoraussetzungen (landcsrechrlich 

festgelegte Mindestmitgliederzahl) erfüllen. Auch besteht ein Anspruch auf Zulas­
sung zur .Anst.altSseelsorge~ (Art. 141 i. V. m. 'J 7 VII WRV). Entsprechendes gilt für 
den »Religionsumerricht", etwa in Form eines humanistischen »Lebenskundeunter­

nchts", wie er in Berlin seit langem auf breiter Ebene durehgefühn wird.'" 
Den Begriff ~Kirche .. verwendet das gesamte GG mit WRV nur ein einziges Mal, 

nämlich im Zusammenhang des VerbotS der ~Staarskirche" (An. '37 I WRV). Da­
neben kennt es noch, ebenfalls nur ein einziges Mal, das WOrt »kirchlich«, aber aueh 
nur im negativen Kontext des Verbots. jemand zu einer »kirchlichen Handlung oder 
Feierlichkeit ... «zu zwingen (Art. 1)6 IV WRV). 101 Ergebnis sind demnach religiöse 
und (andere) weltanschauliche Vereinigungen durch das GG besonders geschützt und 
geförden. wobei Art und Umfang dieser ~Privilegierung" ver(assungsrechrlich nur 
abhängig ist von - für alle gleichen - formellen Voraussetzungen. So betrachtet 
genicßen - bundesverfassungsrechtlich - die kleinen Religionsgemeinschaften wie 
die Israelitischen Kultusgemeinden, die Altkatholische Kirche usw. die gleiche 
Rechtssrcllung wie der Bund für Geistesfreiheit Bayern und die Freien Humanisren 
Niedersachsen und diese wiederum die gleiche Rechtsposition wie die evangelischen 

S' Vgl. zu di<Scn schwi crigen Frag,·n 't~1I ~lIer die grundlegende und "uß"sr mlleri.lrciche Arbei, von H. 
W~bcr Ze\·K RH (1989) • .\17-18! einschließlich einem dokum. Anhlllg und i\usfiihrungcn zum Jshn\ und 
den neuen religiosen Bewegungen. Sehr problematisch BVc~GE '05. "7 = NJW '997.1396 (Zeugen 
Jchov,,) mit ,<inl'r cXlremcn (ungeschriebene<!) Loy.,li.iüsfordcrung noch über besuhendc Rcch.spnich­
ton hin'U'i dag<!:<n iJbcrleugend S. Hmlcr,JuS '998,"7 und schon H. Weber. 2tvKR '9,6, '7,1>00f(.; 
wichtig der NCU3nSMZ von M. Mor/olr/M. Hein;g, NVwZ '999.697 (insg. sehr nrei,ig). 

p Organisierl vom lium.nislischen Verband Dcut5chl"nds (HVO), landc.svfrb.nd Berlin (ursprunglieh 
vom Deutschen Freidenkfr-VabmJ. LV Bcrlin). cl .. auch di, hum.nlstisch. Zeitschrift dieHriu und sei, 
'997 .,ueh die IVis,. Kulrul7.ciLlchrif\ bltmani,m/lf bellte, iel7.I ),ltmam,mltS ak'uel/. hcr.usgibl. 
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Landeskirchen und die katholische Amtskirche: rein rechrlich und rheorecisch und 

bei Außerachdassung der teilweisen Rechtserheblichkeit der Mitgliederstatistik. 

DM Grundgesetz iH nach dem Bisherigen nicht einmal im Ansatz kirchlich oder auch 
nur in irgendeiner Hinsicht christ/ich zu nennen. Der Religionsrechtshisroriker Mar­

tin Heckel erklärt daher: u ~ Von der christlichen Tradition .des Abendlandes< . .. 

rindet sich in dc.r Staatsverfassung keine Spur~ - eine dennoch oir bestrittene Position. 

Immerhin konnte der katholische Philosoph Roben Spaemann 1995 vor dem pro­
minenten juristischen Forum der ~Essener Gespräche« - ohne damit deutliche Kritik 

zu ernten - vortragen. nach der Verfassung sei Gott Legitimationsgrund allen Rechts. 

Sein Leirsatz 7 lautete: ,.Aus der unbedingten sittlichen Pflicht der Gottesverehrung 

folgt die Pflicht des Staates, die Gottesverehrung - bei gleichz.eitiger Toleranz gegen­

über dem Arheismus - als Normalirät zu privilegieren.,, !< Es erscheint daher sinnvoll, 

die Nennung »Gottes « in der Präambel des GG zu erÖnern., ein bis vor wenigen 
Jahren juristisch überholt erscheinendes, neuerdings aber wieder diskutienes Thema. 

Entsprechendes gilt für die zahlreichen religiösen Formulierungen in einigen deut­

schen Landesverfassungen. 

2 . »Gott« im Grundgesetz Sl 

a) Die Nachkriegszeit (Adenauer-Ära) war eine Phase der »staatskirchenrechtlichen 
Euphorie" (A. HoJlerbach), des katholischen Naturrechtsdenkens!6 und politischen 

Kleriblismus,!7 eine Zeit der Dominanz der Konfessionsschulen als .. Schule für alle., 

in der die individuelle Glaubensfreiheit für Minderheiten im öffentlichen Bereich so 

gut wie keine Bedeurung haue.!8 In dieser historischen Phase - sie endete auch 

juristisch in der Mitte der 60er Jahre!? - wurde die Gottesnennung in der Praambel 

des GG, etwa unrer dem Begri(f .. theonome Spitze"'. von manchem gern als Vehikel 
für ein Verständnis des GG als einer christlichen oder doch religiosen Verfassung, 
zumindest in abgemilderter Form, benutzt.60 HeUle leiten auch kirchlich orientierte 

Juristen aus der Präambel im allgemeinen keine eigentliche normative, sondern 

allenfalls juristische Restbedeutung ab, die sie mit der auch von ihnen betonten 

religiös-weltanschaulichen Neutralität durch verfassungskonforme Auslegung zu 

vereinbaren trachten. Wie sehr die Frage der Nennung Gottes in Präambeln aber 

auch heute noch emotional aufgeladen ist, haben die Vorgänge anläßlich der Verab­

schiedung der niedersächsischen Verfassung von J993 und die einschlägigen Bera­

tungen der Gemeinsamen Verfassungskommission (Streichungsantrag Dr. UBmann 

vom J). I. [993) gezeigt. Die praktisch-politische Bedeutung der Gottesnennung hat 

sich bei den kulrurlumpfartigen Auseinandersetzungen um die Kruzifix-Entschei­

dung des Bundesverfassungsgerichts von [995 erwiesen. da sich ,.GOtt« in der Ver­

fassung bei einem rechtlich ungeschulten Publikum besonders gut instrumentalisie­

ren läßt. 

S} M. H~(kf/. Gleichh.il oder Privilegient, '99),4°. 
14 R. Spacmann, Essentr G~präche )0 (19.96). Si, 6 f. 
5 sEingehender G . Curm.k. NJW '999, 1)00. 

56 Eindrucksvoll und mit 7_,hlrcichen BeispieleIl aus Geselzgebung und Rspr~hung H. S,moJl, K.tholisic· 
mng des Rechts ? GOllingen '96. (Be",hcimer Hefte ,6). 

\ 7 T EI/woiH, Kleriblismus in der deutschen Politik, Mimch<n '9\ 5; T. Gaul)/. Kllholiken. Mac hunspruch 
und M"chIYcrlu5I, 1991 , !l7-178. 

58 Kompakt G. C'c'mak , K] 199', 46/4 s. 
\9 196\ fielen die b.hnbrcchenden Kirchcn5leuCrtntscheidungcn dC$ BVerfG. In den Jahren davor und 

d~n.ch erschienen gewicht,ge Abhandlungen, die der Koordirlltionslchre mi. ,hrtm die . tdllliche Sou­
veräniü •• ushohlenden la\"or eccbiac den G"aus machten (an erster 5<.dlc: H. Qte .. ,-jtsch. E. FiJchrr, K. 
Heue, K. Obfrm~ycr, H. Webe' und ~nderc). 

M P ..... digmalisch Iv. Wt7l~bYJ,e", Grundgescl>; und McnKhenwUrdc. 19\5, .60(1. (Habil..Schrift). 
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b)Das GG enthält das Won "Gote« an zwei bzw. drei Stellen. Zunächst in der alten 
und neuen Präambel mit dem einleitenden Satz: DIrn Bewusstsein seiner Ve~nt­
wortung vor Gott und den Menschen« habe sich das Deutsche Volk dieses Grund­
gesetz gegeben. "Gott« ist daneben noch genannt in der - fakulLativen - Schlußformel 
des Bundespräsidenteneids »So wanr mir Gott helfe« in Art. 56 GG, auf den An. 64 11 
GG bezüglich des Amtseids der Mitglieder der Bundesregierung verweist. Schließlich 
enthält der die Anstalts- und Militärseelsorge betreffende An. 141 WRV i. V. m. 
An. 140 GG das Wort »Gotlesdienst a . Die Nennung Gottes in der Präambel ist 
keine "lnvoctllio Deia (Anrufung), wie meist nicht ganz korrekt gesagt wird,61 
sondern eine bloße »Nomin~tio«. Zur Verdeutlichung sei auf die demgegenüber 
förmliche Anrufung Gottes in den aktuellen Verfassungen der Schweiz, Irlands 
und Griechenlands verwiesen, wobei es sich allerdings um absolute Ausnahmen 
haodelt.6' Zur historischen Entwicklung in Deutschland wurde an anderer Stelle 
eingegangen.6

) 

cl Die» Wiederaufnahme« Gottes in das GG und manche Landesverfassungen nach 
1945 (im Gegensatz zu vielen Jahnehmen davor) erklärt sich zweifellos aus der 
Erfahrung mit dem ,.gottlosen« rocalitären NS-Staat. Zwar waren beide großen 
Kirchen tief in die abgründigen Verirrungen des NS-Regimes verstrickt gewesen, 
doch nach t945 waren sie dennoch als einzige ordnende und Halr gebende [nstitu­
rionen übriggeblieben. In diesem Kontext und bei ansonsten heftigen welunschau­
lichen Auseinandersetzungen im PariamenLarischen Rat wurde ,.GOtt« in abge­
schwächter Form als Kompromiß in die Präambel des GG aufgenommen. Seit langem 
sind sich Juristen aber weitgehend dari n einig, daß der Gottesbezug im GG angesichts 

des Zusammenbruchs einer Gewalrherrschaft nur die Relativität aller staatlichen 
Macht betonen soll, die niemals absolut sein darf ... GOll" ist dabei in einer pluralisti­
schen Welt und Verfassung ein äußerst unterschiedlich versteh barer Begriff, der weit 
über den persönlich-christlichen oder monotheistischen Gott hinausgeht. ,.Gott« in 
Form der christlichen Gouesvorstellung mag ein Motiv der meisten Mitglieder des 
Parlameotarischen Rats gewesen sein; die Verwendung eines solchen Wones allein 

vermag aber nicht den pluralistisch-säkularen Gesamtcharakter des Normenkom­
plexes des GG in religiösem Sinn LU verändern, wie das freilich immer wieder 
versucht wurde und wird.6

, Solche Versuche sind in der jüngeren Geschichte der 

Bundesrepublik - außer bei einem Teil der Theologen - selten geblieben. Auch 
christliche Aucoren wie A. Hollerbach61 und C. Starck6~ betonen, daß mit der 
GG-Präambel kein christlicher Staat konstituiert werde. Sofern dem Gauesbezug 

der Präambel überhaupt eine normative Bedcurung beigemessen wird, sicht man sie 
lediglich in einer Absage an den Atheismus als Staillsreligion61 und einen staatlichen 
Laizismus, der religiöse Momeme ignorien.6i 

61 Richtjg z. B. die G"""eiIHdme Ve'fd>sJmg,kommim·oYl, Bericht vom \ . 11. '993. BT·Drucks. ,,/6000, 
lOS ff.; H. D,ritr. in: der<. (Hrsg.), GG. Rn. 14 zur Pr.'i.1mbd (1996); Karl ühmanIJ, in: Politik - Bildung 
- Religion Ham Maier zum 6,. Geb., '996, pi, PS; R.-Q. 5c1,wi!mer, RuP 1996,7, 8. 

6, S. die drv·Tcxlausgabe .Die Verfassungen der EG·Mj'glicdst>ltcn-, 4. A. 1996. 

6) G. CUrTTl4k. NJW '999. 'Joo. 
64 E. B.hrendt gAr spr.tch d.von. unsc,,' Red\!sordnuog sei ,.durch die ersten sech, Wone religiös I~"gc· 

macht . und spr.tch dem eine Juristische Dir.ktionskr.d, 2U. In: dies. (Hrsg.). Rcchusu~, und Chri:llcntOm 
Bd. I, Mimcheo t98,. 16). 

65 A. Hol!.t-,vach, lidbStR VI (1,89), § IJg Rn. &5. 
66 C. Sldrck, v. Mangoldt.lKlcinlSurck, GG, 4. A. Bd I (1999). Rn )6 Ir zur Pr',mbel; vgl. luch eben,h G. 

Robbi" in Rn. 4) zu Art. 7. 
67 H. Dre,,·r, in: dcrs . (Hrsg.), GG (t996), Rn. t6{!. zur Präambel; P. Hub,", in: M. Sachs (Hrsg.), GG, ,.A. 

1999). Rn. )j Ir. ~ur Priiambel. 
68 A. Ho/lc,bach (Fn. 6,) Rn. 84. 
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d) Eine solche juristische /vi inimalisierung eines an sich religiösen Begriffs steigen 
nicht gerade seine Legitimation. Seine Funktion ist dann nur noch psychologischer 
An. und auch das nach den neueren detailliereen Sutisciken nur für deutlich weniger 
als die Hälfte der deutschen Gesamtbevölkerung.6

? Rechtlich trägt ein denaturierter 

Präambel-Gort ohnehin nichTs ein. denn ein atheistischer Staat etwa wäre kein Staat 
der Glaubensfreiheit, und eine verfassungsrechdich erzwungene strikte Nichtberuck­
sichtigung des FaktOrs Religion bzw. Weltanschauung im Rechlssystem stünde im 
Widerspruch zu seiner starken Berücksichtigung im oben beschriebenen System des 
GG. Auch das Bundesverfassungsgericht lehnt eine rechtliche 19norierung des Fak­

tors RcligionIWeltanschauung in sündiger Rechtsprechung strikt ab.l° Der Goues­
bezug ermangelt daher eines eigenständigen rechtlichen Gehalts. 
e) Darüber hinaus sprechen eine game Reihe von Gründen gegen die Aufrechter­
haltung der Nominatio Dei im GG.7' Eine Bezugnahme auf Theologie würde einen 

Werrungswiderspruch zu fundamentalen ausdrücklichen BesTimmungen des GG 
bedetlten. Um eine Abgrenzung von einer vorangegangenen Dikt.atur vorzunehmen. 
bedarf es keines Gouesbezugs. Ein Verweis auf uberpositive Rechtsprinzipien ist so 
problemaTisch wie alle naturrechtlichen Ableit:ungen,7' und zudem enthält An. , II 
GG ohnehin ein Bekenntnis w »unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen­
rechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschafr. des Friedens und der Ge­
rechtigkeit in der Welt". weitaus präziser, als es ein Teilverständnis des beliebig 
auffüllbaren Gottesbegriffs sein könnte.!; Überdies ist gern. An.;1o [J J GG nicht 

~GO[(", sondern das Volk der Verfammgssouverän. Die Beliebigkeit des Gottes­
begriffs denaturien GOI! zU einem bloßen Won. sein religiöser Grondcharakrer wirkt 
aber angesichTs der religionssoziologischen Entwicklung regelrecht legiliT1UJlions­
hemmend. Thm eignet trotz aller gegenteiligen Erklärungen ein Element der Dis­
kriminieYlmg Andersdenkender, das nichT einfach wcgdefinien werden kann. Auf 

einen so problematischen Begriff, der einer ver/aHungskon/ormen. A4s1egung (!?) 
bedarf. die dem libJichen Sprachsinn widerspricht, sollte man besser verzichten. Das 
wäre auch deswegen ein Akr der Rechtskult:ur. weil »Gon« in der Verfassung immer 

noch gern und erfolgreich fitr ideologische Zwecke mißbraucht wird. 

3. Religiös grundierte Rechts- und Staatsphilosophie? 

Oben eH 4) wurde schon erwähm. daß Vielen die Religion. insbesondere die christ­
liche, immer noch als unverzichtharer Integrationsfaktor gilt, was auch im Rechts­
system Ausdruck finden müsse und finde: eine Position, der auch christliche Theo­

logen in Deutschland z. T. heftig widersprechen. Solche die Tradition betonende 
Auffassungen sind mit Begriffen wie Kommunitarismus und Zivil religion verbunden 

69 Bereits noch den sehr diffcrcm.ienell Ergebnissen der ALl1}US-Srudie '99' des Allw~b.cher Inst. für 
Demoskopie Slimmlcll der These eines persönlichen Goltes selbSt in Wbldcutsd,l. nd nur 19.5% ' '-011 . 
unJ 18.@% .eher. zu, s. F. D<tibcr. Religion unter den Bedingungen d" Modem e. ';195. 4.-63 mil T.belle 
'0. s. 47. Die cv. WochenzcilUng Dd' So,mtagsblall g"r vera nlasste eine bundcswcioc Umfr.t gc. derzu fol gc 
nur S6,7% irgonde;n. Golte ·vorSld lung lutten. die Mehnahl hiervon ,bcr nur von noturrcligiöscr An; 
ganze '7.3 % glaubten," den chris rlich-bib lisc h- persönlichcn GOIt. und selbst in Bayern \VMen es nur 
JI % (s . KN A vom , S. 6. 1997). 

70 Zuletz t 'lO sdrucklich und gcrode in der umstriltencn Kruzifix·Ent.>cheidung BVerfGE 9), ,. 
7' Wo hl am komp.ktesten bisher M. H. Müll,·y. ThürVBJ. ',994. '76(1. 
71 Zu nennen i .. insb. die fehlende .1Igemei ne intersubjektive Begrundung und der Zi,kelschlußch .. ,kter, 

"gi. R. Zippeli:n. Art. R""lmphilosophie. Ev$tL. J. A. '9&7,111 B 4. Zur Verlehlthcit der Ir,d ittondlcn und 
jeweils überholten Alternari"e Nalt'rToch. conlr> R'-'Chtsposi.io;snlus A. KaujT1lAn1t, R.dmphiI050phic. 
,. A. '997, J . Kap.; kr:it. auch 0 . Höfle An. N.tu,rech. 111 in 1kI. S des StL-GG ('987). 

7J Ausfüh rl ich wie hier K. Obrrm .• ycy in: Bonner Kommen"" Rn. 7~ 7. " An. '40 GG (197t; >unverbind­
liche Dckbr~.iol\"; $. auch die dort ,ngeflihncn Theologen: . GClIt« fehle "cin r",ion~1 bestimmb"er 
Fkwuß,~c i n si nh:> lt. ). 
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und rekurrieren meist auf eine vornehmlich chrisdich begründere Enrwicklung der 
Menschenrechte7

' und Grundprinzipien unseres Staats. Eine nähere Auseinander­
setzung mit solchen Theorien, die auch die soziologische Forschung einbeziehen 
müßte, würde den Rahmen dieser Einführung sprengen. Sie erscheint angesichts des 
hier vorgestellTen nonnativen Befundes auch nicht erforderlich. 
Der Staat des GG hat seine eigene ~ rdeologie~. und sie ist unabhängig davon, wieviel 
Anteil an seiner geisresgeschichtlich-historischen Entwicklung das Ideengut der 
Aufklärung und des Christentums haben. Sie besteht wesenrlich aus dem Pluralismus 
und der Garantie von Grundrechten, insbesondere der Religions- und Weltanschau­
ungsfreiheit mit formaler Gleichberechtigung aller r-w Richtungen. Zur Ideologie des 
GG gehört der R.espekt VOr den unterschiedlichen f-W Überzeugungen der Bürger, 
nicht aber eine Präferenz für eine bestimmte religiöse oder nichtreligiöse weh.an­
schauliche Richtung. Das GG hat den Glaubenssraat normativ überwunden. Der 
Interessent sei, notwendig etwas willkürlich, auf einige Autoren hingewiesen: E-W. 
BöckenJörde,H R. Hummel,76 S. Huster,'7 W. Jaeschke,78 w. Kerber,79 H.-M. Pawlow­
ski,8o J. Rawls,8' S. Smid,s' R. Zippelius. S J 

4. Religiöse Aspekte deutscher Landesverfassungen 

Die nach 1945 entstandenen Landesverfassungen enthielren und enthalten z. T. Re­
gelungen. die im Hinblick auf die r-w Neutralität und den Grundsatz des Art. 3 I GG 
(~Bundesrecht bricht Landesrecht«) bedenklich sind und zumindest einer verfas­
sungskonJormen Anwendung bedürfen. Wegen der zahlreichen Verfassungsände­
rungen können hier nur einige Hinweise gegeben werden. Alexander Hollerbach 
hat die Regelungen 1974 zusammenfassend dargestellt und ist für einen wesentlichen 
Teilaspekr zu folgendem Resultat gelangt: "Der ganze Bereich des Erziehungs- und 
Unterrichtswesens ist mirhin nach dem Gesamtbild, das sich aus den Landesvedas­
sungen ergibr, durch eine Reihe von Faktoren enger institutioneller Verbindung 
zwischen staatlich-weltlichem und religiös-kirchlichem Bereich gekennzeichnet. 

Dieser Befund hat teilweise eine Entsprechung in inhaltlichen Grundsatzaussagen 
über Erziehungs- und Bildungsziele. in denen das religiös-christliche Element einen 
festen und herausgehobenen, indes durchweg keinen ausschließlichen Ort hat.«84 Das 
sei anhand der wichtigsren akruellen Vorschriften aufgezeigt. 

7~ Hierzu und zur Krilik •. Fn. '4. 
75 F..-Iv. Bockm/orde, Erlolge und Grenzen der Aufkl~rung, Uni'·crsi«. 199), 720; d",., Religion im 

s:;kullren S .. u, Universita. 1996. 990; den., KuR '999 Nt.9S0, S.1061. Zur 0(, kons,",v~.i" mißvcr­
SI_ndonen BcdeulU ng seines geflügelten Wane, von den ExislCnZ"Qr.ussclzungcn des S=.o<, die dieser 
nich, sc 11>.< I gar.n.iercn könne, in Bc" .. igung ,·on U. Neumdnll .bond, S. l011. 

76 R. HI/mmel, Christliche Oncn.icrung im religiösen Plur~lism\ls, in: deTS , Religioser Plurllismus oder 
chriSlliches Abendland?, '994, '71 (Vuf .. Sei! !9&J leiler d,", Ev. Zentr.tls,clle für Wch.nschlUungs{ragcn, 
ist gegen d., Konzept ein.,,; ;mcrrdigiös .ngereichencn KullurchriSlcnlums). 

77 S. Hu"'r, libe.,Jismu,. Neu".lil.t und Fund.men!.,lismus, ARSP-ße;heh 66 (!997),9111IL; der! .• [)ie 
religio,·wdu",chaulichc NeutN.li,;, d~s S.aatcs, in: W. BruggerlS. Husler (Hrsg.), Der S.rei. um d" 
Kreuz in der Schule, B.den·B,d~n 1998,69-108. 

78 W.Jaeschke, Der Gl.ube ,1$ HU\~rdcr Verf.ssung, bange!. Theologie 1994, lO\ (gq;en lcgilimllion des 
SI>~ttS von ~ußcn, 'nsb. durch Religion od" Zivilreligion). 

79 W. Krrber (Hrsg.), Religion: Grundl,ge oder Hindernis des Fm'dens?, '99 f. 
&0 H.-M. P,"LJlaw,ki, Lur Aufg,be der Rechtsdogm •• ik im S1l3' der GJ..,bcnsfrc,h.i" in: RechlSlheorie '9 

(!9S8), ~09; dtn, Wene, Normen und p"rsö~liche Orientierung, ARSP '996. >6. 
S, }. Rawls. Gerech.igkeit als Fairneß: poli.isch und nicht mcr.physisch. in: dt"r<., Oie Idee des poli,i>Ch<n 

libcrJlismus. '99J. l55-29l (01"'.'s gekiJrz. In: A. Honneth, Hrsg .. Kommuniurismus, 1.A. '995. )6). 
8~ S. Smid. Rech, lls Wcnordnuog'. in: ders., Einfuhrung in die Philosophie des Rech,s, !991, 4)11. 
8) R Z,ppeilltS. Weh.an,chmung und R(:chts gc~,,,.hung, JuS 199), SS,...S94. 
84 A. Holltrbach, HdbSd<.irehR Bd.!, [. A. '974, >l \11)9 f. 
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(I) Nach Art. 1 I Ba-WüVerf ist der Mensch berufen. "seine Gaben in Freiheit und in 
der Erfüllung des cnrisdichen Sinengesetzes ... zu entfallen<'<. und nach Abs. n hat 
der Staat den Menschen hierbei zu dienen. Art. 12 I Ba-WüVerf)auter: ,.Die Jugend ist 

in der Ehrfurcht vor Gou. im Geisre der christlichen Nächstenliebe. zur Brüder­

lichkeit aller Mensche" .,. zu erziehen.« Art. 16 I I formuliert: ... In chrisdichen 

Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage christlicher und abend­
ländischer Bildungs- und Kulturwerce erzogen.« 

(2) Die Präambel der BayVerf beklagt - insgesamt ecwas unhistorisch
g

, - das Trüm­

merfeld. "ZU dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gon, ohne Gewissen 

und ohne Achrung vor der Würde des Menschen ... geführt hat«. Art. 127 räumr 

Religions- und Weltanschauungsgemeinschafren einen eigenständigen Erziehungs­
anspruch ein, und erstes der schulischen Obersten Bildungsziele ist gern. Ar[. 131 n 
die ~Ehrfurcht vor Gott«, und in den Gemeinschaftsschulen werden gern. Art. ') S 
S.). ... die Schüler nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet 

und erzogen«.86 (Zuvor hatte es bis zum Volksentscheid von ~96S fast nur Bekennr­

nisschulen gegeben. Hierzu harte Art. ') 5 a. F. verfügt: .. An den Bekennrnisschulen 

werden nur solche Lehrer verwendet, die geeignet und bereit sind. die Schüler nach 

den Grundsätzen des betreffenden Bekennmisses zu unterrichten und zu erzie­
hen.«) 

() Art. 71 der NRWVerf erklärt »Ehrfurcht vor Gotr~ an erster Stelle als »vornehm­

stes Ziel der Erziehung«. Nach An. 12 VI werden in den Gemeinschaftsschulen die 

Kinder ... auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulrurwerte« unrerrichtet und 

erzogen. 
(4) Die Rh-PNerf iSllaut Präambel beschlossen »im Bewusstsein der Verantworru.ng 

vor Gott. dem Urgrund des Rechts und Schöpfer aller menschlichen Gemeinschaft«. 

Erstes der genannten schulischen Erziehungsziele isr laut An .. n die Erziehung "zur 

Gottesfurcht«. Art. 4) I ) benennt dezidiert nur die Kirchen, nicht aber sonstige 

Religions- oder gar Weltanschauungsgemeinschafcen als »anerkannte Einrichtungen 

für die Wahrung und Fesligung der religiösen und sittlichen Grundlagen des mensch­

lichen Lebens«, 

(5) Obwohl nach Art. 4 SaarlVerf Glaubensfreiheit besteht, sind nach dem Text des 

Art. 26 r 2 alle Eltern verpflichtet, ihre Kinder ,.auf der Grundl~ge des natürlichen und 

chrisrlichen Sinengesetzes« zu erziehen. Nach Art. 27 IU Sa;l.rlVerf werden an sämt­

lichen öffentlichen Schulen die Schüler "auf der Grundlage christlicher Bildungs- und 
Kulturwerte unterrichtet und erzogen«. 

(6) In Sachsen wird gern. Art. 109 1 Verf speziell die .Bedeutung der Kirchen und 

Religionsgemeinschaften für die Bewahrung und Fesrigung der religiösen und sitc­

lichen Grundlagen des menschlichen Lebens« anerkannt. und nach Abs. III wird 

ausdrücklich "die diakooische und karitative Arbeit der Kirchen und Religionsge­

meinschaften« gewährleistet, nicht auch die 30derer Vereinigungen. 
Es erscheint weder möglich noch erforderlich, hier auf all die heutigen Versuche 
einzugehen., das Verständnis solcher Regelungen GG-konform abzumildern. Jeden­

falls ist verfassungsrechtlich srets das bundesrcchdiche Verständnis von Neucralirär 

und formaler Gleichberechtigung maßgebend, und Versuche, die Geltung des GG 
länderspezijisch abzuSlujen, sind zum Scheitern verurteilt. Das gilt insbesondere für 

8) Z,hlreiche Sc":u;- und G«dlsch.ll$ardnungcn .. mil Gau .. haben cbcnhlls Trummcrfcldrr l,inl crlassen. 
uno die lide Verslrickung d .. Kirchen in da~ NS-SYSIem bis 7.ulttzl ist bestens erforscht. 

86 Ar!, I} I $.1 BlyVcrl wurde zw. r in der bck~nmcn Encschcidung BVcrfGE4 r. 6{ form,I . "I'. ch'c,h,ll<n, 
.her inhaltlich \'ollkOl1lmen dcn,.u,i cn, illdem es die Chrisdichkeil der Schule -Icxlwidrig - auf ein reine, 
KultllrchriSlCRlum ohne religi ösen eha".k,<, ,L-duri"ne bzw. umbog (unwla.ssiger lavor legis; ,. G. 
Czerm .. k. KJ '99'. ~6j49/r.; K. Ob~rnM)'er, Stoa! und Religion, 1977. '51.)· 
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das Verhältnis zwischen der Kompetenzbindungsnorm des Art. 4 I GG und der 
bloßen kompetenzbegrundenden, d. h. organisatorischen Norm des Art. 7 I GG, 
wie an anderer Stelle - gegen aktuelle erstaunliche Versuche einer landesrechclichen 
Aushöhlung eines zentralen Grundrechcs - eingehend dargelegt wurde.87 Der Staat 
hat gerade kein Mandat zur religiös-weltanschaulichen Erziehung,BS ausgenommen 
beim Religionsunterricht und beim immerhin formal-paritätischen (rechtspr~(isch 
überholten) Art. 7 V GG. Propagieren darf er ausschließlich die »rdeologie« des 
pluralistischen GG selbsr, das lediglich einen durch die Bürger auszufüllenden 
Prinzipien rahmen zur Verfügung stellt. Jenseits der Essentialia des GG darf der Staat 
nach gefestigter ober- und höchstrichterlicher Rechrsprechung weder eine politische, 
noch religiös-welranschauliche Ideologie verbreiten.89 Die hier vertretene Auffas­
sung, landesrechrlichc Bestimmungen wie die oben zitierten seien obsolet, hat das 
Bundesverwalrungsgericht mlt seinem Urteil zum baden-wümembergischen Ethik­
unterricht vom 17.6.1998 indirekt bestätigt.90 

v Zusammenfassende Beschreibung des reLigions rechtlichen Systems des 
Grundgesetzes 

Von allen vorgeschlagenen zahlreichen Kurzformeln für das Verhältnis Sta:alReli­
gionsgemeinschafren" erscheint, läßt man Freiheits- und Gleichheitsproblematik 
zunächst beiseite, nach wie vor die alte v. Sturz'sche Formel von der »hinkenden 
Trennung« als gut gelungen. Aber sie ist ergänzungsbedürftig. Noeh gewichtiger als 
das formale Trennungsprinzip ist nämlich das nicht immer einfach zu handhabende 
materielle Neurralicitsprinzip. Es ist ein Aspekt der Gleichberechtigung aller religi­
ös-weltanschaulichen Richtungen durch die öffentliche Hand. Dabei gehr es um 
Äquidisranz und niche um wertende Differenzierung (insoweit streitig), die jeweils 
nach Gusto als sachgerecht oder nicht vorgenommen wird. Eine nähere Erörterung 
ist nur anhand konkreter Fallgruppen möglich und birgt ein großes Konfliktpoten­
tial. 
Abschließend sei folgender Versuch einer Syscembeschreibung gewagt: 
r. Das GG zeichnet sich durch eine gut gesicherte, thematisch ,emfassende ,:ndividu­
elle und kollektive Religionsfreiheit (Sammelbegriff) aus. Ihre Eingrenzung bzw. 
Einschränkung bedarf ungeachtet dogmatischer Srreirfragen jeweils triftiger Gründe 
im Einzelfall. 
1. Freiheit der Religionen meint stets auch in gleichem Umfang Freiheit nichtreligiö­
ser Weltanschauungen, also deren prinzipielle StatJ./sgleichheit. 
). Die volle Religiordreiheit bedingt notwendig das Trennungsprinzip im Sinn der 
grundsätzlichen organisatorischen Trennung von Staat und Religion einschließlich 
der vermögensrechrlich-finanziellen Trennung und das Neutralitätsprinzip im Sinn 
der inhaltlichen Distanzierung des Staats von jedweder r-w Ideologie im Sinn der 
Nichtjdentifik,arion. ßeides ist im GG deutlich verankert. 
4. Das Trennungsprinz.ip wird im GG nicht konsequent durchgeführt, sondern läßt 
einzelne, auch gewichtige institutionrlle Verbindungen zu. Soweit sich diese Ver­
bindungen jeweils direkt oder indirekt aus dem GG ergeben, kommen sie formal allen 

87 G Curm(1k. in: W. Bl"\J~gcrlS. HUSlcr (Hrs&.). D~r Sire;, um das Krcu?;" dcrSchuk. BaJcn·Badcn '99S, 
'J/1I Ir. m. z. N. ~us Li!. und Rspr. 

88 S. ,,,sb. ßV.rfGE 4'. 6S/S4; sehr kbr "1.. U. Mo J,·'IMdl. ;n: HdbS.Ki"hR Rd. '. 1 . A. '991. 37,/4", 
89 N,chwcise bei G. Curmdk. NJW [991 . JH8/lH l und KJ '?91, 46/6' f.; den. n'her in: Elhik und 

Sozi.1hvissensch,ften 10 (1999), H.). 4' 1-41) . 
9" BVerwG NVw2 '999.769. U . v. 17.6.1998 Az <> C , 1.97. Grunde 1][ ~.l.l. 
9' Dazu B'Llil7. Zc vKR'9 ('984). ,cl-In . 
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r-w Vereinigungen in gleicher Weise zugute. Zu einem dem Trennungsprinzip gleich­
oder übergeordneten Verfas5ungsprinzip der Kooperation lo.ssen sich die zulässigen 
Verbindungen nicht verdichten. Sie sind aber Ausdruck einer besonderen Offenheit 
der Verfassung für r-w Akctvitäten und Einstellungen (Religionsfreundlichkeit). 
S. Das Neutralitiitsprinzip bedeutet jedenfalls, daß die Verfassung weder als christlich, 
noch auch nur als religiös oder zivilreligiös versranden werden kann; selbsevcrsttind­
lieh bevorzugt sie aber genau so wenig nichtreligiöse Auffassungen. Das GG idenrifi­
ziert sich ausschließlich miz seinen eigenen zentralen Existenzbedingungen: d. h. 
insbesondere Grundrechtsgarantien für alle in gleicher Weise, Garamie eines freien 
geistigen und politischen Prozesses für Bürger und Gesellschaf4 Schutz vor Ein­
griffen, Völkerfriede usw. Jenseits dieser Verfassungsessentialia gilt ru.s Verbot jed­

weder Staatsideologie. 
6. Religiös-weltanschauliche Neutralität bedeutet nicht Indifferenz und Laizismus 
im Sinn von Ignoriemng aller religiösen Sachverhalte in der Rechtsordnung.91 Ohne 
sachlich Position zu beziehen, darf der Staat doch r-w Tatsachen im Recht berück­
sichtigen und die r-w Entfalrung von Biirgern und Vereinigungen auf der Basis 
strikter formaler Gleichbehandlung fördern . Er muß es aber nicht ohne weiteres. 
Im einzelnen bedarf es hierzu der genauen Prüfung anhand konkreter Fälle. 

Die häufige Mißachtung dieser Prinzipien in der Rechrs- und Staatspraxis wird oft 
und mit zahlreichen Beispielen behauptet, aber zumindest in der Rechrsliterarur noch 
häufiger bestritten. Dies im einzelnen zu erörtern, ist aber ein anderes und umfang­
reiches Thema . ~) 

Hein R. Mecker 

Raben und Roben 

Rechtszugkräftige Limericks und linke VersfUße 

Mit Zeichnungen von Caro Maas 

Aus den kleinen Dramen im Unsinn des Lebens, die der S!reilgcgenstand von Gerichlspro· 
zessen sind. lasscn sich dicke Romane oder Thca!crslUckc mil rUnr Akten machen. aber /luch 
knappe. slrcng gerannte FUnfzciler mit dcr heimlUckischen Sprachmelodie eines Wiener 
Walz~rs . F"SI :lu~schließlich solche Limericks enrhlllt die Sammlung. Ein ideales Gcschenk' 

1999. 72 S .. engl. brouh .• 18,80 DM. /37.- riS. /8.- sFr. ISBN )·7890·6[88-3 
(JURART - Rechl und KU"'I) 

0 NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden 

9' Der Indi((ercnz· und Laizismusvorwurl ",ird gern, ,ber uts.chenwidrig gcgenub<r Krilikern der .",di­
t,o,,\!Ultn H.lndh.:.bung de:5- Relis.onsverf~sunßs,C'ChlS ",hoben. L. RCHCk, dcn::eiti.gcr Haupt.k.r1ltkcr dc~ 
traditionellen S""lSkirehcnrechu, hebt in BayVBI. '999,70/77 e,ncu. dcut"ch hervor. es sei >cin (ar,ler 
Irrtum. sUlflieh~ Bekcnn",isneulraliül mit l,ulisuschcr Trennung und Indifferenz zu verwechseln •. Er 
prop>gicn nicht L..izismm, sondern Llizitll. D:.s nicht ""hrh,bcn zu wollen, bedeutet die VerweigelUng 
des ",is"meh,(di."ell Di,kurs~s. 

93 S. hicr7.u dIe Zusammenstellung von Rcchtsl>lSlchcn in Konfron .... ion mit dem GG bei G. CZ""",,k, 
Rechl und Politik '994 , 31/)2 H. rn. 7.. N .; ders. , Sla~l und Well~nsch,uung, '993 (Fn. », '10 . 
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